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Der Senat von Berlin   
- Stadt IV C 1 / IV C 16   
Telefon: 90139 (9139) 4910 / 4919   
 
 
 
 
An das  

Abgeordnetenhaus von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen -  

 
 
Vorlage  
- zur Kenntnisnahme -  
 
 
gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin  

Zwölfte Verordnung zur Änderung von Verordnungen über die förmliche Festlegung 
von Sanierungsgebieten  

 
 
 
Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, 
dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat:  

Zwölfte Verordnung 
zur Änderung von Verordnungen über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten 

Vom 12. April 2011 
 
 
Auf Grund des § 162 Absatz 2 Satz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, in Verbindung mit § 24 Absatz 1 
Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Gesetz vom 3. No-
vember 2005 (GVBl. S. 692) geändert worden ist, wird verordnet:  
 

Artikel I 
 
Die Zehnte Verordnung über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten vom 
18. November 1994 (GVBl. S. 472), die zuletzt durch Artikel I der Verordnung vom 8. Juni 
2010 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 a) Absatz 1 Nummer 4, 5 und 11 wird aufgehoben. 
 b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „3 bis 5, 7 und 11“ durch die Angabe  

„3 und 7“ ersetzt. 
 
2. § 2 Absatz 1 Nummern 4, 5 und 11 wird aufgehoben. 
 
3. Die Anlagen 4, 5 und 11 zu § 1 Absatz 3 werden aufgehoben. 
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Artikel II 
 
Die Elfte Verordnung über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten vom 25. Ok-
tober 1995 (GVBl. S. 711), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 8. Juni 2010 
(GVBl. S. 347) geändert worden ist, wird aufgehoben. 
 

Artikel III 
 
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen will, muss 

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in § 214 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,  

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im Gesetz zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs enthalten sind,  

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den Fällen der Nummer 3 
innerhalb von zwei Jahren nach Verkündung dieser Verordnung gegenüber der für städ-
tebauliche Sanierungsmaßnahmen zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.  

 
(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-

ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.  
 
 

Artikel IV 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft.  
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A. Begründung  
 
a) Allgemeines: 
 
Die Verordnung sichert die einheitliche Beendigung der städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen in vier Sanierungsgebieten. 
 
b) Einzelbegründung: 
 
1. Zu Artikel I und II 
 
1.1 Notwendigkeit der Aufhebung der förmlichen Fest legung von Sanierungs-

gebieten 
 
1.1.1 Gebiete 

Für die vier Sanierungsgebiete 
 
Friedrichshain-Kreuzberg: Warschauer Straße (10. RVO) 
 
Pankow: Winsstraße   (10. RVO) 
 Wollankstraße (10. RVO) 
 Bötzowstraße  (11. RVO) 

 
ist mit dieser Verordnung die jeweilige Verordnung über die förmliche Festlegung von Sanie-
rungsgebieten aufgehoben. Einzelheiten sind dem als Anlage 1 beigefügten Bericht zur Be-
gründung der Aufhebung der Gebiete zu entnehmen. 

 
1.1.2 Ausgangslage 

Die Gebiete gehören zum Ersten Gesamt-Berliner Stadterneuerungsprogramm, das der  
Senat zwischen 1993 und 1995 mit der 9. bis 11. Verordnung über die förmliche Festlegung 
von Sanierungsgebieten beschlossen hat. Fünfzehn Gebiete wurden bereits mit vier Rechts-
verordnungen zwischen 2007 und 2010 durch Senatsbeschlüsse aus der förmlichen Festle-
gung entlassen.  
Der in den unter 1.1.1 genannten vier Gebieten weit fortgeschrittene Stand der Sanierung 
begründet die Beendigung der Sanierung (vgl. hierzu Bericht, Anlage 1).  
 
1.1.3 Sanierungsrechtliche Beurteilung zur Aufhebun g der förmlichen Festlegung 

Die Sanierungsrechtsverordnung ist nach § 162 Absatz 1 BauGB aufzuheben, wenn 
 
1. die Sanierung durchgeführt ist oder 
2. die Sanierung sich als undurchführbar erweist oder 
3. die Sanierungsabsicht aus anderen Gründen aufgegeben wird oder 
4. die nach § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 für die Durchführung der Sanierung festgelegte 

Frist abgelaufen ist. 
 
Die Aufhebung der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete erfolgt gemäß § 162 Absatz 2 
BauGB in Verbindung mit § 24 Absatz 1 AGBauGB durch Rechtsverordnung jeweils für das 
gesamte Sanierungsgebiet. 
 
Für 85 Grundstücke in den in 1.1.1 genannten Sanierungsgebieten haben die Bezirksämter 
auf Antrag der Eigentümer durch Verwaltungsakt nach § 163 BauGB die Sanierung bereits 
für abgeschlossen erklärt (Stand: Januar 2011). 
Die förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet ist aufzuheben, wenn durch Behebung städ-
tebaulicher Missstände ein Gebiet wesentlich verbessert wurde und eine geordnete weitere 
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städtebauliche Entwicklung und Erneuerung auch ohne die besonderen sanierungsrechtli-
chen Vorschriften gewährleistet ist. Eine vollständige Behebung der städtebaulichen Miss-
stände ist rechtlich nicht erforderlich und sachlich nicht geboten. 
”Eine wesentliche Gebietsverbesserung i. S. des § 136 BauGB und damit des städtebauli-
chen Sanierungsziels ist erreicht, wenn die Erneuerungsmaßnahmen auf etwa 60 % der 
Grundstücke durchgeführt und die wesentlichen Infrastrukturmaßnahmen errichtet bzw. ge-
sichert sind. Weitergehende Erneuerungsmaßnahmen sind Bestandteil künftiger städtebau-
licher Entwicklung ohne die Anwendung des besonderen Städtebaurechts.”1 
Die unter 1.1.1 genannten Gebiete sind im Sinne des § 136 BauGB rechtlich und tatsächlich 
wesentlich aufgewertet und die Sanierungsziele sind erreicht. Der erreichte Stand der Sanie-
rungszielumsetzung ist zum 31.12.2009 dokumentiert. Einzelne abschließende Bau- und 
Ordnungsmaßnahmen sind in der Durchführung bzw. vertraglich und finanziell gesichert.  
 
Mit der Aufhebung der förmlichen Festlegung der Sanierungsgebiete nach § 162 Absatz 2 
BauGB ist der Sanierungsvermerk in den Grundbüchern zu löschen. Berlin ersucht das 
Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke zu löschen. 
 
 
1.1.4 Grunddaten und Zusammenfassung der Kosten- un d Finanzierungsübersicht 

Grunddaten der 4 Sanierungsgebiete 

Wohnungen Einwohnerinnen und 
Einwohner 

Sanierungsgebiet Rechts-
verordnung  

Grund-
stücke 

Fläche 
in ha 

Beginn 31.12.2009 Beginn 31.12.20
09 

Änderung 
 in % 

Friedrichs-
hain Warschauer Straße 10. RVO 

18.11.1994 227 37,6 5.110 5.604 6.798 8.554 26 

Pankow Winsstraße 10. RVO 
18.11.1994 228 34,7 4.850 5.204 7.781 8.562 10 

Pankow Wollankstraße 10. RVO 
18.11.1994 

344 68,3 3.234 4.085 6.018 7.547 25 

Pankow Bötzowstraße 11. RVO 
25.10.1995 

262 29,0 3.186 3.559 5.125 6.092 19 

Gesamtsummen  1.061 169,6 16.380 18.452 25.722 30.755  

 
In diesen vier Gebieten sind die Sanierungsziele erreicht. Die geplanten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Aufwertung des öffentlichen Raums sind durch-
geführt und insgesamt 65 % der Wohnungen, überwiegend mit öffentlicher Förderung, mo-
dernisiert und instandgesetzt. Berlin und der Bund haben insgesamt rd. 324 Mio. € für Inves-
titionen zur städtebaulichen Aufwertung und funktionalen Stärkung der Gebiete, für notwen-
dige Aufwendungen für Grunderwerb, Planung, Steuerung und weitere Ordnungsmaßnah-
men eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 vgl. Neunte Verordnung über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten vom 21.09.1993 
  (Senatsbeschluss vom 31.08.1993) 
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Bilanz der 4 Sanierungsgebiete zum 31.12.2009 
 

Ausgaben und Verpflichtungen in Mio. € 
Sanierungsgebiete 

Gesamt  
gesetzliche 
Aufgaben ¹) Infrastruktur öffentliches 

Wohnumfeld 
Mod/Inst 

Wohnraum 

Warschauer Straße 87,4 18,0 20,6% 24,2 27,7% 6,0 6,9% 39,2 44,8% 

Winsstraße 96,2 19,9 20,7% 33,1 34,4% 2,8 2,9% 40,4 42,0% 

Wollankstraße 90,2 18,9 21,0% 26,0 28,8% 7,5 8,3% 37,8 41,9% 

Bötzowstraße 49,9 12,1 24,2% 15,0 30,1% 5,0 10,0% 17,8 35,7% 

Summe  323,7 68,9  21,2% 98,3 30,4% 21,3 6,6% 135,2 41,8% 

 
¹) weitere Vorbereitung und Abschluss von Gesamtmaßnahmen, Ordnungsmaßnahmen (wie 

Bodenordnung, Grunderwerb, Umzug von Bewohnerinnen und Bewohnern und Betrieben, 
Freilegung von Grundstücken), Verlagerung oder Änderung von Betrieben, Sozialplanung, 
Sanierungsbeauftragte Berlins und Mieterberatungsgesellschaften. 
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1.2 Wirkung der Aufhebung der förmlichen Festlegung  der Sanierungsgebiete 

Die Aufhebung der förmlichen Festlegung der Sanierungsgebiete bewirkt, dass 
- die sanierungsrechtlichen Genehmigungsvorbehalte nach §§ 144, 145 BauGB zur  

Sicherung der Sanierungsziele entfallen, 
- die Ausgleichsbeträge nach §§ 154, 155 BauGB festzusetzen und zu erheben sind, 
- die förderrechtliche Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme (§ 149 Absatz 2 BauGB) 

gegenüber dem Bund fällig ist, um auf deren Grundlage 
 1. gemäß Artikel 104 b des Grundgesetzes für die Gesamtmaßnahme als Vorauszah-

lungen empfangenen Bundesfinanzhilfen zur Städtebauförderung abschließend zu 
Darlehen oder Zuschüssen zu bestimmen oder diese durch andere Finanzierungs-
mittel zu ersetzen oder zurückzuzahlen und 

 2. über die Notwendigkeit der Berechnung nach § 156 a BauGB zu entscheiden.  
 
1.2.1 Beendigung der Finanzierung der abgeschlossen en Sanierungsmaßnahmen 

Mit dem Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Gesamtmaßnahme durch 
Aufhebung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ist auch die Finanzierung der Ge-
samtmaßnahme (§ 149 Absatz 2 BauGB) beendet. 
 
Für die abgeschlossene Gesamtmaßnahme ist deshalb die Leistung weiterer Ausgaben Ber-
lins beschränkt auf die Abwicklung noch bestehender Verpflichtungen und die durch den 
Maßnahmeabschluss bedingten Aufgaben Berlins (Ausgleichsbetragserhebung, abschlie-
ßende Kosten- und Finanzierungsübersicht zwecks Rechnungslegung, Auflösung und Been-
digung der Verträge mit den Sanierungsbeauftragten, Abschluss begonnener Maßnahmen 
mit noch erforderlichem Handlungs- und Finanzierungsbedarf). 
 
Entsprechend beschränkt sich die Möglichkeit, Finanzhilfen nach Artikel 104 b GG im Zuge 
von Bundesprogrammen der Städtebauförderung für die abgeschlossene Gesamtmaßnahme 
zu erhalten und zu verwenden. 
 
1.2.2 Verträge mit Sanierungsbeauftragten nach § 15 7 BauGB  

Für die aufgehobenen förmlich festgelegten Sanierungsgebiete gemäß 1.1.1 bestehen mit 
folgenden Sanierungsbeauftragten Verträge nach § 157 BauGB: 
 

Sanierungsbeauftragte Bezirk Sanierungsgebiet 

BSM Friedrichshain-Kreuzberg Warschauer Straße 

S.T.E.R.N. Pankow Winsstraße 

Jahn, Mack und Partner Pankow Wollankstraße 

S.T.E.R.N. Pankow Bötzowstraße 

 
1.2.3 Bestimmung der Vorauszahlungsmittel 

Für die in der Finanzierung von Baumaßnahmen gebundenen Vorauszahlungen der Städte-
bauförderung ist entsprechend der Regelungen der Richtlinien bzw. Förderverträge Berlins 
zu bestimmen, ob sie abschließend als Darlehen oder Zuschüsse gewährt werden oder 
durch andere Finanzierungsmittel zu ersetzen oder zurückzuzahlen sind (vgl. Nr. 19 der 
Ausführungsvorschriften über die Finanzierung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen,  
AV StBauF 08). 
 
1.2.4 Abrechnung der Sanierungsgebiete als Gesamtma ßnahmen 

Die Schlussabrechnung gem. Nr. 17 AV StBauF 08 bildet die Grundlage für abschließende 
Entscheidungen über die endgültige Förderung der Gesamtmaßnahme. Sie ist insbesondere 
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dafür maßgebend, in welchem Umfang als Vorauszahlung des Bundes bewilligte Finanzhil-
fen zu Zuschüssen oder Darlehen bestimmt werden oder alsbald zurückzuzahlen oder zur 
Finanzierung anderer Gesamtmaßnahmen des Bund-Länder-Programms umzuschichten 
sind. 
 
1.3 Finanzierungsaufwand in den aufzuhebenden Sanie rungsgebieten  

Der abschließende Gesamtaufwand wird im Rahmen der Schlussabrechnung festgestellt. 
Bis zum 31.12.2009 wurden für die vier Sanierungsgebiete bereits Gesamtausgaben in Höhe 
von rd. 324 Mio. € geleistet, in denen die Ausgaben aus Verpflichtungen Berlins aus Förder-
verträgen und Bewilligungen vorangegangener Programmjahre enthalten sind (vgl. 1.1.4 
Zusammenfassung der Kosten- und Finanzierungsübersicht). In der Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht 2009 für die vier Gebiete sind auch die noch erforderlichen Ausgaben 2011 
bis 2014 in Höhe von zusammen 1,661 Mio. € zuzüglich der zusätzlich noch erforderlichen 
Maßnahme in Höhe von 1,55 Mio. € (s. Anlage 1 Ziffer 2.8), die ausschließlich aus Einnah-
men des Bezirkes Pankow aus Ausgleichsbeträgen bis 2013 finanziert werden soll (vgl. zu 
Art. IV F.), enthalten.  
 
Die nach Aufhebung der Sanierung durch die Bezirksämter zu erhebenden Ausgleichsbe-
träge werden von den Bezirken auf insgesamt ca. 41 Mio. € geschätzt (Kapitel 4610 Titel 
34192). Diese Schätzung ist nach bisherigen Erfahrungen hoch und nach Entlassung der 
Sanierungsgebiete zu überprüfen.  

Sanierungsgebiet 
betroffene 

Grundstücksfläche 
in m² 

Durchschnittliche 
Bodenwerterhöhung 

in €/m² 

Schätzung 
Ausgleichsbeträge 

in € 

Warschauer Straße 215.000 33 7.104.481 

Winsstraße 211.390 62 13.025.723 

Wollankstraße 482.823 20 9.656.460 

Bötzowstraße 167.030 70 11.773.428 

Gesamt 1.076.243 39 41.560.092 
 
Bis 30.10.2010 wurden 7,19 Mio. € Ausgleichsbeträge vereinnahmt, die zur Finanzierung 
von Infrastrukturmaßnahmen wieder eingesetzt wurden und werden: 
 
2. Zu Artikel III 

Nach § 215 Absatz 2 BauGB ist bei der Bekanntmachung von Satzungen auf die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hinzuweisen. Die Aufnahme der 
Vorschrift in die Rechtsverordnung ist durch § 24 Absatz 2 AGBauGB geregelt. 
Grundsätzlich ist das Sanierungsrecht nach dem Baugesetzbuch nicht über die Aufhebung 
der förmlichen Gebietsfestlegung hinaus anzuwenden. Der Fortfall der Rechtswirkungen tritt 
allerdings dort nicht ein, wo Maßnahmen über den Abschluss der Sanierung hinausgreifen 
oder erst mit der Aufhebung der förmlichen Festlegung eingeleitet werden. Hierzu gehören 
insbesondere nach § 156 a BauGB die Ermittlung und Verteilung von etwaigen Überschüs-
sen an die ehemaligen Eigentümer der Grundstücke für den Fall, dass aus der Sanierung 
erzielte Einnahmen die Ausgaben der Sanierung übersteigen. 
 
3. Zu Artikel IV 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Rechtsverordnung. 
 
B. Rechtsgrundlage  
§ 162 Absatz 2 Satz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
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2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, in Verbindung mit § 24 Absatz 1 Sätze 1 und 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692) geändert worden ist. 
 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
Mit dem Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen ist die Festsetzung und  
Geltendmachung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB zu bewirken. 
 
D. Gesamtkosten 
Keine 
 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 
Keine 
 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 
 
Einnahmen  
Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB geschätzte Einnahmen von bis zu 41, 6 Mio. € 
      innerhalb von 4 Jahren nach Aufhebung,  
      Kapitel 4610, Titel 34192 
 
Ausgaben 
Erforderliche Ausgaben der gesetzlichen 3.316.000 € 
und rechtlichen Beendigung   2011 bis 2014 bei  
der Sanierung     Kapitel 4610/1240, Titel 89831 
 
Abschluss/Weiterführung   1.550.000 € 
begonnener Maßnahmen,   2011 - 2013 
die zum Abschluss der Sanierung  Kapitel 4610, Titel 89831 und 88305 
zwingend erforderlich sind. 
 
Die Ausgaben sind im Doppelhaushaltsplan 2010/2011 sowie in der Investitionsplanung 
2010 bis 2014 bei Kapitel 1240 und 4610, Titel 89831 „Städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen“ und durch vorhandene zweckgebundene Einnahmen der Städte-
bauförderung gesichert. 
 
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
 
Keine. Der sich aus der Abwicklung der Gesamtmaßnahmen in den einzelnen Bezirksämtern 
ergebende Personalbedarf kann dort durch den Personalminderbedarf bei der Durchführung 
der Sanierung ausgeglichen werden.  
 
 
Berlin, den 12. April 2011 
 
 
 
Klaus  W o w e r e i t Ingeborg   J u n g e – R e y e r 
........................................... .................................................  
Regierender Bürgermeister Senatorin für Stadtentwicklung 
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Anlage 1 der Abgeordnetenhausvorlage 
 
 
 
Bericht zur Begründung der Aufhebung der Gebiete (z u 1.1 der Begründung) 
 
 
 
Gliederung Seite 
 
1. Sanierungsgebiet Friedrichshain-Warschauer Straße 3 
2. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Winsstraße 11 
3. Sanierungsgebiet Pankow-Wollankstraße 21 
4. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Bötzowstraße 29 
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1. Sanierungsgebiet Friedrichshain-Warschauer Straß e 
 
 
1.1 Historische Entwicklung 
 
Die bauliche Entwicklung des Gebietes um die Warschauer Straße hin zum heutigen Stadt-
grundriss begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bis dahin war das Gelände 
vorwiegend unbesiedeltes Acker- und Gartenland jenseits der Berliner Stadtgrenze. Zwi-
schen 1890 und 1910 wurden Wohnbauten entlang der Straßen und auf den hinteren Flä-
chen der Grundstücke bzw. auf innen liegenden Grundstücken größere Gewerbebauten er-
richtet. Dadurch entstand eine typische, dichte Berliner Bebauung, bei der Wohnen und Ar-
beiten sehr eng verbunden war. Angrenzend an das heutige Sanierungsgebiet wurden zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts typische Berliner Schulbauten hinter der Frankfurter Allee, in 
der Lasdehner Straße und in der Helsingforser Straße errichtet. Freiräume bot das Stadt-
viertel lediglich auf wenigen, im Hobrechtplan als Schmuckplätze vorgesehenen Flächen 
(Boxhagener Platz und Comeniusplatz). Die Warschauer Straße wurde als Verkehrs- und 
Versorgungsachse zum Mittelpunkt des 1920 gebildeten Stadtbezirkes Friedrichshain.  
 
Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der Bebauung zerstört oder beschädigt. Viele Bau-
lücken sind in den 1950er Jahren wieder geschlossen worden. Die Mehrzahl der vorhan-
denen Wohngebäude wurde instandgesetzt, dabei oftmals in ihrer Gestalt verändert (Fassa-
den oft ohne Stuck- und Gründerzeitornamente). 
 
 
1.2 Gebietsdaten  
 
Das Gebiet um die Warschauer Straße wurde 1994 mit der Zehnten Verordnung über die 
förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten als Sanierungsgebiet im umfassenden Verfah-
ren festgelegt (veröffentlicht im GVBL. vom 03.12.1994, S. 472): 
 

Gebietsdaten 1994 31.12.2009 

Fläche (ha) 37,6 37,6 

Grundstücke 227 257 

Wohnungen 5.110 5.604 

Einwohner 6.798 8.554 

 
 
1.3  Ziele der Sanierung 
 
Die städtebaulichen Ziele der Sanierung lagen im Erhalt, der Stabilisierung und Weiterent-
wicklung der Mischnutzung mit Wohnen am Blockrand und gewerblicher Nutzung im Block-
inneren. Der gründerzeitliche Stadtgrundriss sollte beibehalten bzw. zur Behebung städte-
baulicher Mängel durch Blockrandschließungen, überwiegend mit Wohnungsbau, ergänzt 
werden. Abrisse zur Behebung städtebaulicher Missstände waren nur für einzelne Gebäu-
deteile vorgesehen. 
 
Bauliche Ziele: 
 
Wohnungen 
Der Wohnungsbestand sollte durch Modernisierung und Instandsetzung gesichert und sozi-
alverträglich erneuert werden. Im Zuge dieser Erneuerung sollte durch Zusammenlegungen 
der Anteil familiengerechter Wohnungen erhöht werden.  
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Gemeinbedarf 
Vorhandene Gemeinbedarfseinrichtungen sollten durch Beseitigung baulicher Mängel stabi-
lisiert und durch Neubauten ergänzt werden. Dabei sollten auch die Potenziale im Umfeld 
des Sanierungsgebietes einbezogen werden. Für die Gymnasien (heute Händel- und Dathe-
Gymnasium) war die Sanierung der Bausubstanz und die Neugestaltung der Schulfreiflächen 
vorgesehen. Zur Verbesserung der Grundschulversorgung war eine Erweiterung der Ludwig- 
Hoffmann-Grundschule geplant. Als Ersatz für die im Gebiet vorhandenen, nicht gesicherten 
Kindertagesstätten sollten zwei Kitas im näheren Umfeld des Gebietes neu gebaut werden. 
Darüber hinaus sollten zwei Gewerbeobjekte als Jugendfreizeiteinrichtung bzw. kommunales 
Kulturzentrum umgenutzt werden. 
 
Grün- und Freiflächen, Spielplätze 
Das Defizit an Grün- und Freiflächen im Gebiet sollte vorrangig durch Entsiegelungs- und 
Aufwertungsmaßnahmen auf privaten Hofflächen vermindert werden. Darüber hinaus war die 
Neugestaltung, Erweiterung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen 
(zwei Standorte in Blockinnenbereichen an Grünberger Straße und Marchlewskistraße) vor-
gesehen. Begrünungsmaßnahmen in den Straßenräumen in Form von Baumpflanzungen 
waren in der Mittelpromenade der Warschauer Straße (Ergänzung fehlender Bäume) und in 
den Straßenzügen vorgesehen, die kaum oder keine Begrünung aufwiesen (Grünberger 
Straße, Gubener Straße, Marchlewskistraße, Revaler Straße, westlicher Abschnitt Koperni-
kusstraße). 
 
Gewerbe 
Ziel der Sanierung war die Sicherung und Weiterentwicklung der kleinteiligen gewerblichen 
Mischung. Die Gewerbeobjekte sollten unter Erhaltung der Arbeitsplätze und des traditionell 
ansässigen Gewerbes modernisiert und instandgesetzt werden. Bei der Neuerrichtung von 
Gewerbeobjekten sollte die klare Gliederung mit Wohnen am Blockrand und Gewerbekernen 
im Blockinnenbereich beibehalten werden. 
 
Umwelt, Verkehr und Straßenräume 
Mit der Sanierung sollte die eindeutige Gliederung des Verkehrsnetzes mit Haupt-, Sammel- 
und Anliegerstraßen erhalten werden. Ziele waren auch die Reduzierung des Durchgangs-
verkehrs, die Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen und die Sicherung von Schulwegen. 
Die Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen sollte durch Gestaltung und Begrünung erhöht 
werden. Eine Verbesserung der Umweltqualität sollte vorrangig durch die Umstellung der 
Kohlebeheizung, die Begrünung von Wohnhöfen, Dächern und Fassaden, Entfernung von 
Stellplätzen und Garagen aus Wohnhöfen und durch Reduzierung der Verkehrs- und ge-
werblichen Emissionen erreicht werden. 
 
Soziale Ziele: 
Vorrangiges Sanierungsziel war die Erhaltung der vorhandenen Bevölkerungsstruktur, um 
die soziale Stabilität des Gebietes zu sichern. Hierzu sollten neben dem Einsatz des Sozial-
planinstrumentariums auch die rechtlichen Möglichkeiten zur Festlegung von Mietobergren-
zen bei Modernisierung geprüft und die Zweckentfremdung von Wohnraum sollte verhindert 
werden. 
 
 
1.4 Planungsrechtlicher Status 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan Berlin stellt den überwiegenden Teil des Gebietes als Wohnbau-
fläche W1 (GFZ über 1,5) dar. Die straßenseitig gelegenen Teilbereiche der Blöcke entlang 
der Warschauer Straße sind als gemischte Baufläche M2 dargestellt. Die Standorte des 
Dathe- und des Händelgymnasiums sind als Gemeinbedarfsfläche/Schule gekennzeichnet. 
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Bebauungspläne 
 
 

B-Plan Geltungs-
bereich Ziel Verfahrensstand 

V-29  Teilbereich des 
Block 6 

Ausweisung von 2 neuen 
Gewerbezentren mit blockin-
terner Erschließung 

Trägerbeteiligung 1996 durchgeführt. 
Verfahren gemäß BA Beschluss vom 
12.1.2010 eingestellt siehe auch Amtsblatt 
von Berlin Nr. 10 vom 12.3.2010, S. 329 

V–48 Teilbereich 
Block 15 

Neuordnung der Gewer-
beerschließung 

Aufstellungsbeschluss:14.03.1994. Förm-
lich festgesetzt mit Rechtsverordnung vom 
24.05.2005 (GVBl 61. Jahrg. Nr. 23 vom 
05.07.2005) 

V-75 Grünberger 
Straße 43, 45 

Sicherung einer öffentlichen 
Grünfläche mit teilweiser 
Zweckbestimmung Spiel-
platz 

Aufstellungsbeschluss: 9.12.1997 
Förmlich festgesetzt mit Rechtsverordnung 
vom 14.05.2002 (GVBl 58. Jahrg. Nr. 19 
vom 13.06.2002) 

2-8 Teilbereich 
Block 16 

Neuordnung der Gewer-
beerschließung 

Aufstellungsbeschluss: 09.03.2003 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem.  
§ 3 Abs. 1 BauGB im Nov/Dez. 2003 

 
 
1.5.  Aktueller Stand der Sanierung 
 
Nach zögerlichem Beginn der Sanierung auf Privatgrundstücken, die zunächst weit überwie-
gend durch öffentliche Förderung initiiert wurde, war seit etwa 2000 ein deutlicher Entwick-
lungsschub privat finanzierter Sanierungsmaßnahmen zu beobachten. Das ist auf die Attrak-
tivitätssteigerung durch die "Szeneentwicklung" im Quartier und durch sichtbare Sanierungs-
erfolge zurückzuführen. Die zunehmende Attraktivität als Wohnstandort zeigt sich auch in 
dem Trend, seit etwa 2003 höherpreisige Wohnstandorte in ehemaligen Fabrikgebäuden 
(Lofts) und ab 2006 auch in Neubauten zu realisieren. Im Ergebnis sind Ende 2010 die bauli-
chen Sanierungsziele auf Privatgrundstücken weitgehend erreicht worden. 
 
Ab 2003 erfolgten dringend notwendige Investitionen an den gebietsversorgenden Infra-
strukturstandorten. Hierzu gehören umfassende Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und 
Freiflächen der Schul- und Kitastandorte und der Jugendfreizeiteinrichtung "Regenbogen-
haus". Einige Maßnahmen konnten bis 2010 nicht abgeschlossen werden, u. a. bei den 
Straßenräumen sind bis Ende 2010 die Neugestaltung der Mittelpromenade Warschauer 
Straße durchgeführt worden und der  Straßenraum Simon-Dach-Straße neugestaltet worden. 
Erforderlich für die verkehrliche Funktionsverbesserung des Gebietes ist die für 2011 bis 
2012 geplante Umgestaltung des Straßenraums der Marchlewskistraße und des Helsingfor-
ser Platzes sowie der für 2012 bis 2013 vorgesehene Umbau der Warschauer Straße mit 
dem Ziel, die dortigen Konflikte im fließenden Verkehr zu reduzieren und die Aufenthaltsqua-
lität zu verbessern.   
 
 
1.6. Sanierungsergebnisse 
 
Städtebauliche Ergebnisse 
Blockrandschließungen und die Neubebauung von untergenutzten Grundstücken und Baulü-
cken (z. B. Blockkanten an der Torellstraße und Kadiner Straße) haben zu einer erheblichen 
Aufwertung des Stadtbildes geführt. Auf einzelnen Grundstücken vorhandene städtebauliche 
Missstände wurden durch den Abriss von Quergebäuden oder Gebäudeteilen weitgehend 
beseitigt (Beispiele: Gubener Straße 35, Kopernikusstraße 21 und 22). Die gemäß den Vor-
gaben des Neuordnungskonzeptes noch vorgesehenen, jedoch bisher nicht durchgeführten 
Abrissmaßnahmen sind demgegenüber von geringerer Bedeutung. 
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Die zu Sanierungsbeginn gebietstypische Mischnutzung mit Wohnen am Blockrand und ge-
werblicher Nutzung im Blockinnenbereich blieb in den Grundzügen erhalten. Die wohnver-
trägliche Neuordnung der Erschließung der Gewerbekerne konnte bisher nicht abschließend 
gesichert werden. Dieses gilt vor allem für den Gewerbekern im Block 16, weil sich hier bis 
zum Jahr 2010 kein Investor der für die Erschließung wichtigen Schlüsselgrundstücke ge-
funden hat. 
 
Bauliche Ergebnisse: 
 
Wohnungen 
Die Wohnungszahl in Altbauten betrug zum Zeitpunkt der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebietes 5.110. Wohnungszusammenlegungen und Abrissmaßnahmen haben zu einer 
Reduzierung dieser Wohnungszahl geführt, die jedoch durch Realisierung von Loft-Wohnun-
gen in ehemaligen Gewerbeobjekten teilweise kompensiert wurde. In der Bilanz befinden 
sich im Altbaubestand (einschließlich Lofts) 4.907 Wohneinheiten. Durch Neubauten und 
Dachgeschossausbauten wurden im Sanierungszeitraum 697 neue Wohneinheiten ge-
schaffen, so dass die Gesamtwohnungszahl im Gebiet (Stichtag 31.12.2009) mit 5.604 
Wohneinheiten deutlich über dem Niveau zu Beginn der Sanierung liegt. 
 
Der Erneuerungsgrad der Altbausubstanz betrug zum 31.12.2009 64 % (ohne Berücksichti-
gung teilsanierter Objekte). Bei Berücksichtigung der teilsanierten Objekte liegt der Erneue-
rungsgrad Ende 2010 voraussichtlich deutlich über 70 %. 
 
Gemeinbedarf 
Im Sanierungszeitraum erfolgten umfassende Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden 
und Freiflächen der gebietsversorgenden Schulstandorte (Ludwig-Hoffmann-Grundschule 
Dathe- und Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium), der Jugendfreizeiteinrichtung "Regenbo-
genhaus" und den Kita-Standorten Gryphiusstraße und Fredersdorfer Straße. Die am Stand-
ort des Dathe-Gymnasium vorgesehene "Jugendbewegungsfläche" mit kombinierter Nutzung 
durch die Schule (Schulhoferweiterung) und die Öffentlichkeit (Nachmittagsstunden) wurde 
2009 fertig gestellt. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Schulstandorten, ins-
besondere Fassadendämmungen, Maßnahmen an den Schulfreiflächen und ungedeckten 
Sportflächen sowie Instandsetzungsarbeiten an Klassenräumen und Aula, können im Sanie-
rungszeitraum nicht in Gänze abgeschlossen werden und werden noch fortgeführt. 
 
Aufgrund der steigenden Kinder- und Schülerzahlen im Gebiet und dessen Umfeld ist dar-
über hinaus ein Erweiterungsneubau an der Ludwig-Hoffmann-Grundschule dringend erfor-
derlich, dessen Errichtung 2011 begonnen wird. 
 
Grün- und Freiflächen, Spielplätze 
Fehlende Flächenpotenziale im Sanierungsgebiet erforderten eine kleinteilige Verbesserung 
der Grün- und Freiflächenausstattung im Sanierungsverlauf. Durch Entsiegelung und Begrü-
nung privater Hofflächen und einzelne Ergänzungen der Bepflanzung mit Straßenbäumen 
konnte der Grünanteil leicht verbessert werden. Die Neugestaltung der Mittelpromenade der 
Warschauer Straße 2000/2001 konnte dieses auch aus Sicht der Bewohner wichtige Freiflä-
chenpotential erhalten und qualitativ aufwerten. 
 
Die Spielplätze „Dschungel“ und „Grünberger Garten“ (Innenbereiche der Blöcke 8 und 15) 
wurden 2005/6 realisiert. Für den dritten, im aktualisierten Neuordnungskonzept vorgesehe-
nen „Spanischen“ Spielplatz (Simon-Dach-Straße/Simplonstraße) konnte der Grunderwerb 
erst 2008 gesichert werden, so dass die erforderlichen Gartenbaumaßnahmen im Jahr 2010 
begannen. Im Block 1 wird ab 2010 eine Parkanlage realisiert, die einen direkten Zugang 
von der Kadiner Straße und dem „Regenbogenhaus“ zum Schulstandort an der Lasdehner 
Straße und zum "Pinguinspielplatz" (Lasdehner/Hildegard-Jadamowitz- Straße) ermöglichen 
wird. Der Pinguinspielplatz wird in diesem Zuge saniert und erweitert. 
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Gewerbe 
Die allgemeine gewerbliche Umstrukturierung führte im Gebiet zu einem erheblichen Rück-
gang der gewerblichen Nutzungen, z. T. mit Leerständen im Ladengewerbe. Ursache war 
unter anderem der teilweise desolate bauliche Zustand der Gewerbeflächen. Mit der wirt-
schaftlichen Konsolidierung, besonders aber in Folge der Szeneentwicklung ("Kneipenmeile" 
Simon-Dach-Straße), hat sich dieser Abwärtstrend etwa ab 2000 umgekehrt. Wesentliche 
Leerstandsprobleme sind 2010 weder im Bereich des straßenseitigen Ladengewerbes noch 
in den mehrgeschossigen reinen Gewerbeobjekten in den Blockinnenbereichen feststellbar. 
 
Umwelt, Verkehr und Straßenräume  
Die zu Sanierungsbeginn festgestellte hohe Umweltbelastung im Gebiet konnte vor allem 
durch die Umstellung der Einzelofenbeheizung auf emisissionsarme Heizsysteme erheblich 
reduziert werden. Verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Nebenstraßen (Tempo-30-Zo-
nen, gegenläufige Einbahnstraßenregelung Simon-Dach-Straße) führten in Teilbereichen zu 
einer Reduzierung der verkehrsbedingten Lärm- und Abgasemissionen.  
 
Handlungsbedarf besteht noch zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Straßenräu-
men und zur Minderung von Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die Marclewski-
straße befand sich in einem baulich und gestalterisch unbefriedigenden Zustand. Aufgrund 
der hohen Verkehrsbelastung in der Warschauer Straße mit fehlenden Radverkehrsanlagen 
und beengten Gehwegen bestehen Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die in den 
Jahren 2009/10 erarbeitete „Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Warschauer Straße“ 
wird ab 2012 umgesetzt. Die Realisierung der beiden umfangreichen Maßnahmen War-
schauer Straße und Marchlewskistraße sind wesentliche Investitionen für die verkehrliche 
Verbesserung im Sanierungsgebiet. 
 
 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2009 in T€ 
 

 
RVO Planungsziele Sanierungs-

ziele 
erreichter Stand 

31.12.2009 
     

Infrastruktur 54.052 30.069 
100 % 

28.273 
94 % 

24.165 
80 % 

     

Wohnumfeld 10.576 12.533 
100 % 

12.239 
98 % 

5.993 
48 % 

     

Gesamt 64.628 42.602 40.512 30.158 
     

Mod/Inst 
Wohnraum 

4.705 WE 4.738 WE 
100 % 

 2.974 WE 
63 % 

 
 
Soziale Ergebnisse: 
Im Sanierungsverlauf fand ein sozialer Umstrukturierungsprozess im Sanierungsgebiet statt. 
So leben derzeit noch ca. 15 % der ursprünglichen Bewohnerschaft im Gebiet, u. a., weil ei-
nerseits Sanierungsbetroffene auf im Rahmen von Sozialplanverfahren teilweise bestehende 
Rückzugsmöglichkeiten aus ihrer Ersatzwohnung verzichtet haben. Andererseits führte der 
hohe Anteil von Kleinwohnungen zu einer überproportionalen Fluktuation von Haushalten. 
Nach kontinuierlichem Rückgang der Bevölkerungszahl bis etwa 2000 sind seit 2003 erhebli-
che Bevölkerungsgewinne zu verzeichnen. Neben der zunehmenden Attraktivität des Ge-
bietes sind Zuzüge auch auf das zunehmende Angebot an modernisiertem Wohnraum und 
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neugeschaffenem Wohnraum in Neubauvorhaben, ausgebauten Dachgeschossen und ehe-
maligen Fabrikgebäuden zurückzuführen.  
 
Mit zunehmender Sanierungsdauer ist die Attraktivität des Gebietes für jüngere, gut ausge-
bildete und einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen erheblich gestiegen. Bewohner mit 
hoher Qualifikation sind überproportional im Sanierungsgebiet vertreten. Neben dem Zuzug 
akademisch qualifizierter Haushalte zeichnet sich eine Tendenz ab, dass junge Haushalte 
nach dem Studium stärker als in der Vergangenheit im Gebiet bleiben. Die Einkommen im 
Gebiet sind überdurchschnittlich gestiegen, das Durchschnittseinkommen liegt etwa ein 
Fünftel über dem Vergleichswert in Berlin. 
 
Insgesamt sind Altersstruktur, Erwerbsstruktur und Qualifizierungsniveau deutlich homoge-
ner und stärker von der sozialen Mittelschicht geprägt als zu Beginn der Sanierung. 
 
 
1.7 Sicherung der Sanierungsergebnisse 
 
Aktuelle Entwicklungen gegen Ende des Sanierungszeitraums haben gezeigt, dass ein wei-
tergehendes Planerfordernis zur langfristigen Sicherung der Sanierungsziele besteht. Durch 
die fortschreitende Umnutzung von Gewerbeobjekten zu hochwertigen Loft-Wohnungen ist 
langfristig das Ziel des Erhalts der Mischnutzung im Gebiet gefährdet. Des Weiteren ist eine 
verstärkte Ansiedlung von Beherbergungsbetrieben (insbes. Hostels) im Gebiet zu beobach-
ten. Deren räumliche Konzentration und Bettenkapazitäten führten teilweise zu erheblichen 
Konflikten an den jeweiligen Standorten (Lärm– und Emissionsbelastungen durch Busse, 
verhaltensbedingter Lärm).  
 
Zu der Zielsetzung, die im Blockinnenbereich liegenden Gewerbekerne zu erhalten, wurde 
bereits ein Bezirksamtsbeschluss gefasst. Die Sicherung dieser Zielsetzung hat ein Planer-
fordernis für zwei Blöcke ergeben, für die Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne ge-
fasst werden sollen. Die Ansiedlung von Beherbergungsbetrieben soll durch strikte Anwen-
dung des § 15 BauNVO reglementiert werden. Weiterhin sollen Kriterien für die ausnahms-
weise Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben in Bereichen, die als allgemeines Wohnge-
biet charakterisiert werden können, festgelegt werden. 
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2. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Winsstraße 
 
2.1 Historische Entwicklung 
 
Das Gebiet Winsstraße ist eines der jüngeren Altbauquartiere des 19. Jahrhunderts, die 
ringförmig um den alten Stadtkern Berlin-Cölln als Stadterweiterungsgebiet im Zuge der 
Industrialisierung der Stadt entstanden sind. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlagerte Berlin zunächst militärische und kirchliche Ein-
richtungen in das bis dahin vorwiegend als Ackerland genutzte Gebiet vor den Stadttoren. 
Die innerstädtischen Kirchengemeinden St. Nicolai, St. Marien und St. Georg legten 1802 
neue Friedhöfe vor dem Prenzlauer Tor und dem Königstor, zwischen Prenzlauer Allee und 
Greifswalder Straße, an. Diese Friedhöfe bilden heute die südliche Grenze des Sanierungs-
gebietes Winsstraße. 
 
Mit der Industrialisierung der Stadt und dem rasant wachsenden Bedarf an Wohnraum setz-
te die systematische Stadterweiterung ein.  
Die 1875/77 von Hermann Blankenstein errichteten Schulgebäude und die Turnhalle der 
Heinrich-Roller-Grundschule sind die ältesten öffentlichen Gebäude des Ortsteils Prenzlau-
er Berg. Bis 1890 wurden sonst nur einzelne Grundstücke, hauptsächlich entlang der bei-
den historischen Ausfallstraßen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße, bebaut. In der 
Bauphase von 1896 bis 1908 wurden die großen, zentral gelegenen Baublöcke dann nahe-
zu vollständig mit Wohnhäusern an den Blockrändern und mit Gewerbegebäuden in den 
Innenbereichen bebaut. Ebenfalls in dieser Zeit entstanden die Immanuelkirche (1892/93) 
und die Schule an der Christburger Straße 7 (1907/08). Das Schulgebäude war nach dem 
Zweiten Weltkrieg mehr als 40 Jahre eine Poliklinik. Nach Aufgabe der Nutzung stand das 
Gebäude ab 1992 leer, bis 1999 nach umfangreicher Sanierung die Grundschulnutzung 
wieder aufgenommen wurde. 
 
Im Zweiten Weltkrieg blieb das Quartier Winsstraße weitgehend von Zerstörungen ver-
schont. In den 1970er-Jahren entstand auf der Fläche Winsstraße/Marienburger Straße ein 
Kaufhallenneubau, der deutlich aus der vorhandenen städtebaulichen Struktur heraus fällt. 
Die ursprüngliche Bebauung im Gebiet Winsstraße ist ansonsten bis heute fast unverändert 
erhalten. 
 
 
2.2 Gebietsdaten  
 
Das Gebiet Winsstraße wurde im November 1994 als Sanierungsgebiet im umfassenden 
Verfahren festgelegt (veröffentlicht im GVBl. vom 03.12.1994, S. 472):  
 
Grunddaten  1994 2009 
Fläche in ha 34,7 34,7 
Grundstücke 225 228 
Wohneinheiten (WE) 4.850 5.204 
Einwohner 7.781 8.562 

 
In West-Ost-Richtung erstreckt es sich zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße. 
Im Süden begrenzt die Heinrich-Roller-Straße das Gebiet, im Norden sind dies die 
Jablonskistraße (westlich -) bzw. die Marienburger Straße (östlich der Winsstraße). 
Bis 1997 gab es eine um etwa 10 % rückläufige Bevölkerungsentwicklung. Mit fortschreiten-
der Gebäudeerneuerung, durch neu entstandene Wohnungen und nicht zuletzt aufgrund 
des inzwischen guten Infrastrukturangebotes hat sich die Zahl der Einwohner gegenüber 
dem Beginn der Sanierung um 10 % erhöht.  
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2.3 Ziele der Sanierung 
 
Städtebauliche Ziele 
Das Erneuerungskonzept des Gebietes Winsstraße war von dem Ziel bestimmt, den grün-
derzeitlichen Stadtgrundriss und die typische Mischung von Wohnen, Arbeiten und sozialer 
Infrastruktur in der vorhandenen baulichen Dichte zu erhalten. 
Baulücken und Brachflächen, die nicht für Grünflächen, Spielplätze oder Infrastruktur benö-
tigt wurden, sollten vorrangig mit Wohnungsneubau wieder geschlossen werden. Mit der 
Komplettierung der Blockbebauung wurden vor allem an der Prenzlauer Allee, aber auch in 
der Greifswalder Straße, Verbesserungen im Stadtbild angestrebt. Innerhalb des Quartiers 
lag die Priorität in der Freihaltung von Baulücken zur Anlage von Spielplätzen. 
 
Für die Verbesserung der Wohnqualität hatte die Anlage eines Stadtplatzes als Quartiers-
mittelpunkt besondere Bedeutung. Die Entwicklung des Straßenraumes als städtischer Auf-
enthaltsraum sollte durch Reduzierung der Verkehrsbelastung und Neuordnung des ruhen-
den Verkehrs ebenfalls dazu beitragen, die Beeinträchtigungen durch das starke Defizit an 
öffentlichen Grün- und Freiflächen zu reduzieren. 
 
Die kleinteilige Mischung von Einzelhandel, verarbeitendem Gewerbe und konsumnahen 
Dienstleistungen sollte erhalten und weiterentwickelt werden.  
 
Bauliche Ziele: 
Priorität hatte die flächendeckende Grundinstandsetzung und Modernisierung der Bausub-
stanz von Wohngebäuden, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen sowie die Beseitigung 
von Leerstand. Stadtbildprägende Elemente sollten dabei erhalten, erneuert und so weit wie 
möglich wieder hergestellt werden. Wohnungsneubau in Form von Lückenschließungen 
und Dachgeschossausbauten sollte sich maßstäblich der vorhandenen Bebauung anpas-
sen. 
 
Wohnen 
Eine wesentliche Aufgabe der Sanierung war die sozialverträgliche Erneuerung der grün-
derzeitlichen Wohnbebauung. Bei etwa 85 % des Wohnungsbestandes war aufgrund der 
schlechten Bausubstanz eine umfassende Erneuerung erforderlich. Gleichzeitig ergab sich 
hiermit die Chance einer flächendeckenden Umstellung auf energiesparende und umwelt-
entlastende Heizsysteme. Grundrissveränderungen sollten sich auf das notwendige Maß 
zur Anpassung der Altbauwohnungen an zeitgemäße Standards und veränderte Haushalts-
größen der Bewohner beschränken. Der hohe Anteil von 1- und 2-Zimmerwohnungen in 
den Altbauten sollte behutsam in Richtung familiengerechter Wohnungen verändert werden. 
Dachausbauten für Wohnzwecke sollten in begrenztem Umfang vorgenommen werden. 
 
Die Selbsthilfebereitschaft von Bewohnern und Bewohnergruppen sollte gefördert und für 
den Erneuerungsprozess genutzt werden. Anforderungen spezifischer Gruppen (alte und 
behinderte Menschen, Alleinerziehende, Jugendliche) sollten im Erneuerungsprozess ange-
messen berücksichtigt werden. 
 
Wohnungsneubau sollte in erster Linie dem Ausgleich von Wohnungsverlusten durch Zu-
sammenlegung von Kleinstwohnungen oder Umnutzung von nicht mehr zum Wohnen ge-
eigneten Flächen dienen. Die Wohnungsanzahl im Gebiet sollte sich durch die Sanierung 
nicht wesentlich erhöhen. 
 
Soziale und kulturelle Infrastruktureinrichtungen 
Die sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen des Gebietes Winsstraße sollten er-
halten, erneuert und ausgebaut werden.  
Bei den zwei Grundschulen waren neben der Beseitigung von funktionalen und bautechni-
schen Mängeln Freiflächen zu ergänzen, Grundstücksflächen für schulische Nutzungen zu 
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sichern und fehlende Sporthallen zu schaffen. Die vorhandenen Kindertagesstätten waren 
ebenfalls zu erneuern. 
Das Angebot an Jugendeinrichtungen freier Träger war zu sichern und zu qualifizieren. Dar-
über hinaus kam der Schaffung kommunaler Angebote höchste Priorität zu. Die wenigen 
vorhandenen Kultureinrichtungen sollten erhalten und neue Angebote im Gebiet ergänzt 
werden. 
 
Grün- und Freiflächen 
Der Versorgung mit Grün-, Spiel- und Erholungsflächen kam aufgrund des außerordentli-
chen Defizits besondere Bedeutung zu. Da eine Bedarfsdeckung auch bei Bereitstellung 
neuer Freiflächen nicht annähernd erreicht werden kann, erhielt die Qualität der Freiflä-
chenerneuerung ein besonderes Gewicht. In Planung und Gestaltung sollten die Bewohne-
rinnen und Bewohner möglichst weitgehend einbezogen werden. 
Zur Gewinnung zusätzlicher Flächen waren alle Baulücken und Brachen vorrangig auf ihre 
Eignung als Grün- und Spielfläche hin zu prüfen. Als Quartiersmittelpunkt sollte ein Stadt-
platz gestaltet, die planungs- und eigentumsrechtliche Sicherung vorgenommen werden.  
Um alle Potenziale zu nutzen, war die Aufenthalts- und Gestaltungsqualität der Schulhöfe 
und Kita-Freiflächen zu verbessern und eine Doppelnutzung der Schulhöfe außerhalb der 
Unterrichtszeiten als öffentliche Spielflächen anzustreben. 
Ergänzend sollten die privaten Grundstücksfreiflächen entsiegelt, begrünt und von Pkw-
Stellplätzen frei gemacht werden. 
 
Gewerbe 
Die Mischung von Einzelhandel, verarbeitendem Gewerbe und konsumnahen Dienstleistun-
gen sollte erhalten und weiter entwickelt werden. Vorhandene Nutzungs- und Erschlie-
ßungskonflikte sollten abgebaut, die Gebäude umfassend erneuert, gewerbliche Emissio-
nen reduziert und Altlasten saniert werden. Bei Gewerbe-Neubauten war grundsätzlich eine 
Mischung von Wohnen und Gewerbe anzustreben. 
 
Verkehr 
Eine Reduzierung der Verkehrsbelastung im Gebiet, die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer und die Gewinnung von Straßenraum als nutzbaren Freiraum 
stellten die maßgeblichen Ziele im Verkehrsbereich dar.  
Durch bauliche Maßnahmen sollte die angestrebte Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb 
der Tempo-30-Zone unterstützt werden. Besonderes Augenmerk war dabei auf die sensib-
len Bereiche vor Schulen, Kitas und Spielplätzen zu legen. 
Im Rahmen der weiteren Vorbereitung der Sanierung war zu prüfen, inwieweit eine Ver-
kehrsberuhigung durch bauliche Umgestaltung des Straßenraums erreicht werden kann. 
Als weitere verkehrliche Sanierungsziele wurden Kreuzungsumbauten und Querungshilfen 
in der Marienburger Straße und der Winsstraße als wesentliche Bausteine zur Erhöhung 
von Sicherheit und Aufenthaltsqualität im Straßenraum, Reduzierung der Verkehrsbelas-
tung und Einschränkung des Durchgangsverkehrs, die Erneuerung von Gehwegen, die 
Ordnung des ruhenden Verkehrs und eine Verbesserung der Infrastruktur für Fahrradfahre-
rinnen und Fahrradfahrer herausgearbeitet. 
 
Soziale Ziele: 
Vorrangiges Ziel war eine an den Belangen und Interessen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner orientierte Durchführung der Sanierung. Die Erneuerungsmaßnahmen sollten sozialver-
träglich umgesetzt werden und den Bewohnern grundsätzlich ermöglichen, im Gebiet zu 
verbleiben. Mit Sozialplanverfahren auch bei privat finanzierten Erneuerungsmaßnahmen 
sollten individuelle Härten bei Sanierungsbetroffenen vermieden und der Beschleunigung 
von Segregationsprozessen entgegen gewirkt werden. Durch die Förderung von Eigeninitia-
tive, Beteiligung an Entscheidungen und die Ausschöpfung des vorhandenen Selbsthilfepo-
tenzials sollten u. a. eine starke Quartiersbindung und der Erhalt der vorhandenen Bewoh-
nerstruktur erreicht werden. Darüber hinaus wurde der Zuzug stabilisierend wirkender Be-
völkerungsgruppen, insbesondere junger Familien, angestrebt. 
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2.4  Planungsrechtlicher Status 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan von Berlin stellt den südlichen Teil der Prenzlauer Allee im Be-
reich der Straße Prenzlauer Berg sowie die östliche Grenze des Sanierungsgebietes ent-
lang der Greifswalder Straße in symbolischer Breite als gemischte Baufläche M2 dar. Die 
übrigen Bereiche sind flächendeckend als Wohnbaufläche W1 (Geschossflächenzahl (GFZ) 
über 1,5) dargestellt. 
 
Bebauungspläne 
Im Sanierungsgebiet sind folgende Bebauungspläne zur Sicherung öffentlicher Infrastruktur 
festgesetzt oder im Verfahren: 
 
B-Plan IV-31 (festgesetzt) Raabestraße 4, 5; öffentlicher Spielplatz und 
B-Plan 3-26 (§ 13a) Immanuelkirchstraße 14 A - C u. a.; Schule, Sicherung eines 
 Sporthallenstandortes für die Heinrich-Roller-Grundschule, 
B-Plan 3-17 Friedhof St. Marien / St. Nikolai II, Heinrich-Roller-Straße, 
 Sicherung einer öffentlichen Grünfläche. 
 
 
2.5 Aktueller Stand der Sanierung 
 
Die wesentlichen Ziele der Sanierung konnten erreicht werden. Die Festlegungen im städte-
baulichen Rahmenplan wurden letztmalig 2007 konkretisiert, abgestimmt und durch einen 
Bezirksamtsbeschluss als Sanierungsziele bestätigt. 
 
Eine Besonderheit des Sanierungsprozesses im Gebiet Winsstraße ist der, verglichen mit 
den angrenzenden Sanierungsgebieten, langsamere Erneuerungsverlauf des privaten Woh-
nungsbestandes. Inzwischen hat sich die wachsende Attraktivität des Gebietes als inner-
städtischer Wohnort für Familien, auch mit kleinen Kindern, verstetigt. Leitinvestitionen der 
öffentlichen Hand in die Verbesserung der sozialen Infrastruktur, häufig unter aktiver Beteili-
gung von Anwohnerinnen und Anwohnern, sind ursächliche Gründe dafür.  
 
Die Erneuerung der Wohn- und Gewerbebauten ist zu etwa 60 % abgeschlossen. Die Mi-
schung von Wohnen und Gewerbe konnte weitgehend erhalten und gestärkt werden. Ein-
zelne Gebäude der Industriearchitektur (ehem. Abspannwerk, Knopffabrik) wurden saniert 
und zu Wohnungen umgenutzt. Zur Stärkung der Wohnfunktion und des Images eines fami-
lienfreundlichen citynahen Wohnquartiers trägt ganz entscheidend die Qualifizierung der 
vorhandenen sozialen Infrastruktureinrichtungen bei. Hervorzuheben ist die mit öffentlichen 
Mitteln und umfassender Bewohnerbeteiligung erfolgte Schaffung und langfristige Siche-
rung des zentralen Stadtplatzes MARIE (Marienburger Straße 41 - 46). 
 
2010 leben im Sanierungsgebiet mehr Menschen, darunter auch wieder viele Familien mit 
kleinen Kindern, als zu Beginn der Sanierung. Aufgrund der noch vorhandenen Verdich-
tungspotenziale ist mit einem weiteren Anstieg der Bevölkerungszahl zu rechnen. Die Aus-
stattung des Gebietes mit den erforderlichen Infrastruktureinrichtungen stößt bereits heute 
an Kapazitätsgrenzen. Umso wichtiger ist die Sicherung und Realisierung der bisher noch 
nicht umgesetzten Sanierungsziele. Einige von ihnen sind bereits finanziert, aber noch nicht 
realisiert, wie der Neubau eines Spielhauses auf dem Abenteuerspielplatz Marienburger 
Straße, die Errichtung einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen für die Heinrich-Roller-Grund-
schule oder die Schaffung einer öffentlichen Grünfläche mit Spielplatz auf einer früheren 
Friedhofsfläche (Heinrich-Roller-Straße 2 - 3).  
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Kosten- und Finanzierungsübersicht 2009 in T€ 
 

 
RVO Planungsziele Sanierungs-

ziele 
erreichter Stand 

31.12.2009 
     

Infrastruktur 63.645 43.779 
100 % 

35.579 
81 % 

33.131 
76 % 

     

Wohnumfeld 18.074 11.016 
100 % 

3.641 
33 % 

2.826 
26 % 

     

gesamt 81.719 54.795 39.220 35.957 
     

Mod/Inst 
Wohnraum 

4.796 WE 4.354 WE 
100 % 

 2.603 WE 
60 % 

 
 
2.6. Sanierungsergebnisse 
 
Städtebauliche Ergebnisse 
Die vorhandene städtebauliche Struktur ist erhalten und entwickelt worden. Die südliche 
Spitze des Gebietes wurde neu geordnet und mit Neubauten für Wohnen, Gewerbe und ei-
nem Spielplatz qualifiziert. Mehrere Wohnungsneubauten ergänzen die Blockränder, zahl-
reiche Dachausbauten fügen sich überwiegend gut in die vorhandene Bebauung ein. Die 
Wohnnutzung im Gebiet wurde gestärkt und gleichzeitig die Mischung von Wohnen, Arbei-
ten und sozialer Infrastruktur in der vorhandenen baulichen Dichte erhalten. Entwicklungs-
defizite gibt es vor allem noch an der verkehrlich besonders belasteten Greifswalder Straße. 
Mit der Anlage eines Stadtplatzes wurde ein wesentliches Defizit beseitigt. In weiteren Bau-
lücken wurden Grün- und Spielflächen angelegt und eine Doppelsporthalle gebaut. 
 
Bauliche Ergebnisse: 
 
Wohnen 
Von den bei Sanierungsbeginn erneuerungsbedürftigen 4.354 Wohnungen konnten bis En-
de 2009 insgesamt 2.603 Wohnungen (60 %) umfassend modernisiert und instand gesetzt 
werden. Der größere Teil davon liegt im Bereich westlich der Winsstraße. Auf den 
Grundstücken entlang der Greifswalder Straße ist hingegen nach wie vor ein erhöhter Er-
neuerungsbedarf zu verzeichnen. Bei ca. 12 % der Wohnungen gibt es noch einen umfas-
senden Erneuerungsbedarf. 
 
640 Wohnungen wurden im Sanierungszeitraum neu gebaut. Davon befinden sich 220 
Wohnungen in neu errichteten Gebäuden, 290 entstanden durch den Ausbau von Dachge-
schossen und 130 durch Umnutzung ehemaliger Gewerbeflächen, wie z. B. des früheren 
Straßenbahn-Abspannwerks Prenzlauer Allee 33. In dem Seniorenwohnhaus Immanuel-
kirchstraße 14 c stehen 60 geförderte Wohnungen für Senioren zur Verfügung. Diese wer-
den von einem freien Träger für betreutes und therapeutisches Wohnen angeboten.  
 
Soziale und kulturelle Infrastruktureinrichtungen 
Die umfassende Erneuerung und Schaffung neuer sozialer Infrastruktureinrichtungen sowie 
die Neuanlage von Grün- und Spielflächen haben wesentlich zur Verbesserung von Wohn-
qualität und Erscheinungsbild des Quartiers beigetragen. Die hohe Akzeptanz der Sanie-
rungsergebnisse schlägt sich in einer stetig steigenden Nachfrage und intensiver Nutzung 
der Angebote nieder. 
 
Die Doppel-Kindertagesstätte in Plattenbauweise in der Jablonskistraße 33, 34 und die Kin-
dertagesstätte Prenzlauer Berg 15 - 16 (beide außerhalb des Sanierungsgebietes), die um-
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fassend saniert und in ihren Kapazitäten erweitert worden sind, decken einen großen Teil 
des Bedarfs aus dem Sanierungsgebiet. Darüber hinaus verfügt das Gebiet Winsstraße 
über Kita-Angebote in Wohngebäuden, mehrheitlich ohne eigene Freifläche, und im Ge-
meindehaus der Immanuelkirch-Gemeinde. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage wur-
den in den letzten Jahren mehrere Eltern-Initiativ-Kitas neu gegründet. 
 
Die bauliche Erneuerung der „Grundschule an der Marie“, Christburger Straße 7, ist abge-
schlossen. Die Außenanlagen wurden im Zuge des Baus der neuen Zweifach-Turnhalle 
umgestaltet. In dem angrenzenden ehemaligen Lehrerwohnhaus, das ebenfalls umfassend 
erneuert und umgebaut wurde, erfolgt ein Teil der Hortbetreuung. Die starke Auslastung der 
Schule erfordert jedoch auch weiterhin eine zusätzliche Hortbetreuung durch freie Träger in 
der näheren Umgebung. 
Die modellhafte Sanierung der Heinrich-Roller-Grundschule, Heinrich-Roller-Straße 18, als 
Öko-Schule ist, einschließlich der Sanierung der Gymnastikhalle und der Schulhofflächen, 
ebenfalls abgeschlossen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen soll diese Schule dreizü-
gig als offene Ganztagsgrundschule geführt werden. Der erforderliche Neubau einer Sport-
halle mit zwei Hallenteilen ist auf einer Teilfläche eines direkt benachbarten privaten Grund-
stückes vorgesehen. Dieser Standort wird planungsrechtlich gesichert. 
 
Im Sanierungszeitraum konnten im Sanierungsgebiet zwei Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen neu errichtet werden: 
- der Abenteuerspielplatz auf der MARIE, Marienburger Straße 46, als kommunales Frei-

zeitangebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren 
- die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung im Gartenhaus an der MARIE, dem ehemali-

gen Lehrerwohnhaus, Winsstraße 49, in freier Trägerschaft für Kinder und Jugendliche 
ab 11 bis unter 27 Jahren. 

Für den pädagogisch betreuten Abenteuerspielplatz soll der Neubau eines Spielhauses zur 
Qualifizierung und Stabilisierung des Angebotes beitragen. 
Weitere Angebote freier Träger, überwiegend Schülerläden, haben sich im Sanierungszeit-
raum entwickelt. 
 
Die im Kollwitzplatz neu entstandene Bibliothek, die Volkshochschule und das Museum in 
der Prenzlauer Allee 227/228 versorgen die Winsstraße mit kulturellen Angeboten. Zudem 
sind nach wie vor die Kulturprojekte in freier Trägerschaft vorhanden. 
 
Grün- und Freiflächen 
Ein wesentliches Sanierungsziel konnte mit der Schaffung und langfristigen Sicherung des 
Stadtplatzes an der MARIE erreicht werden. Durch seine zentrale Lage, vielfältige Angebo-
te und den vor allem von Anwohnern und Platznutzern aller Altersgruppen getragenen Pla-
nungs- und Entstehungsprozess hat sich der Platz zum Identifikationsort für das Quartier 
entwickelt. Die Aktivitäten der KiezgärtnerInnen stehen ebenso wie die Kommunikation zwi-
schen den Anliegern - Schule, Hort, Jugendeinrichtung, Baugruppe - und anderen Nutzern 
für die Lebendigkeit des Platzes. Nach einer ursprünglich auf 10 Jahre befristeten Zwi-
schennutzung konnte die Fläche dauerhaft gesichert werden. 
Darüber hinaus wurde in den früheren Baulücken Raabestraße 4 und 5 ein Kleinkinderspiel-
platz neu angelegt. Für Jugendliche und gemeinsam mit ihnen wurde auf dem ehemaligen 
Parkplatz Prenzlauer Berg 5 ein Skaterplatz errichtet. Diese Maßnahmen tragen wesentlich 
zur Aufwertung des öffentlichen Raumes bei. Der Bereich südlich der Marienburger Straße 
bleibt dennoch als Bedarfsschwerpunkt in der bezirklichen Spielplatzplanung ausgewiesen. 
Die in Vorbereitung befindliche Neuanlage einer öffentlichen Grünfläche mit naturnah ges-
taltetem Spielplatz auf einem nicht mehr genutzten Teil des Friedhofs St. Marien und St. Ni-
kolai II an der Heinrich-Roller-Straße wird entscheidend zur Entschärfung dieser defizitären 
Spielplatzsituation beitragen. 
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Die Erneuerung privater Höfe entspricht in etwa der des Wohnungsbestandes. Ein Abbau 
von Freiflächendefiziten ist in der verdichteten gründerzeitlichen Baustruktur nur begrenzt 
möglich.  
 
Gewerbe 
Mit der umfassenden Erneuerung der Frankonia-Höfe (Prenzlauer Allee 36), des Gewerbe-
riegels Immanuelkirchstraße 14 a/b, der Marienburg (Marienburger Straße 16), der Hein-
rich-Roller-Straße 15 sowie eines Teiles der ehemaligen „Treffmodelle“ Greifswalder Straße 
212/213 sind rd. 60 % der vorhandenen gewerblichen Großflächen (ca. 60.000 qm) saniert. 
Alle diese Projekte haben sich zu attraktiven Dienstleistungs- und Ausbildungsstandorten 
entwickelt. Durch überwiegenden Erhalt der Gewerbeflächen und deren wohnverträgliche 
Nutzung konnte die angestrebte Mischung aus Wohnen und Gewerbe gestärkt werden. 
 
Verkehr 
Bereits zu Beginn des Sanierungsprozesses ist das Gebiet als Tempo-30-Zone ausgewie-
sen worden. Im Sinne einer weiteren Verkehrsberuhigung wurden die Knoten Marienburger 
Straße/Winsstraße, Christburger Straße/Winsstraße und Immanuelkirchstraße/Winsstraße 
umgebaut. Durch die Schaffung von sechs Querungshilfen vor Infrastruktureinrichtungen, 
öffentlichen Grün- und Spielflächen und anderen stark von Fußgängern frequentierten Be-
reichen konnte die Verkehrssicherheit hier erhöht werden. Weitere Kreuzungsumbauten 
und die Erneuerung von Gehwegen sind in Vorbereitung. 
Mit der Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Greifswalder Straße, der Schaffung ei-
nes Angebotsstreifens für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und der Aufstellung von 
mehr als 200 Fahrradbügeln im Gebiet wurde auch die Infrastruktur für Radfahrerinnen und 
Radfahrer spürbar verbessert.  
 
Soziale Sanierungsergebnisse: 
Die öffentliche Förderung von Wohnraumerneuerung hat in dem geförderten Bestand eine 
sozialverträgliche Mietpreisgestaltung ermöglicht und wesentlich zur Sicherung des Sanie-
rungsziels, Vermeidung der Verdrängung von Gebietsbewohnern, beigetragen. Mit den För-
derprogrammen Soziale Stadterneuerung und Bauliche Selbsthilfe wurde ein Pool mit 509 
miet- und belegungsgebundenen Wohnungen für sanierungsbetroffene Mieterinnen und 
Mieter aus dem gesamten Gebiet bereitgestellt.  
Die freifinanzierte Erneuerung wird mit Sozialplanverfahren sozialverträglich gestützt. In die-
sen werden die Belange und Interessen von Mieterinnen, Mietern, Eigentümerinnen und Ei-
gentümern nach Möglichkeit zum Ausgleich gebracht. Finanzielle Härten werden durch Här-
teausgleichszahlungen zeitweilig gemildert. 
Ein weiteres Feld sozialer Aktivitäten stellt auch die Bürgerbeteiligung dar. Die kontinuierli-
che Beteiligung der gewählten Betroffenenvertretung und die Partizipation unterschiedlicher 
Bewohnergruppen an der Planung und Realisierung u. a. von Spielplätzen, Jugendeinrich-
tungen und bei Verkehrsfragen sind wesentliche Bestandteile des Sanierungsprozesses. 
 
 
2.7. Sicherung der Sanierungsergebnisse 
 
Bis jetzt sind 40 % des Wohnungsbestandes noch nicht umfassend modernisiert und in-
stand gesetzt worden. In etwa 2/3 dieser Wohnungen wurden jedoch bereits Teilmaßnah-
men umgesetzt. 
Zur Vermeidung von Verdrängung im Zuge weiterer Sanierungsmaßnahmen, insbesondere 
von einkommensschwachen Familien und Alleinerziehenden, ist das bezirkliche Belegungs-
management mietpreisgebundener Wohnungen über den Sanierungszeitraum hinaus wei-
terzuführen. 
 
Die Attraktivität des Quartiers Winsstraße als relativ ruhiger, familienfreundlicher und cityna-
her Wohn- und Arbeitsort hat den Nachfragedruck in den letzten Jahren kontinuierlich er-
höht. Infolge dessen werden die noch vorhandenen Verdichtungspotenziale (Dachausbau, 
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Aufstockung, Verdichtung in hinteren Grundstücksbereichen) zunehmend wahrgenommen 
und ausgeschöpft. Zur Steuerung einer verträglichen städtebaulichen Entwicklung sind die 
Möglichkeiten der verbindlichen Bauleitplanung zu prüfen und ggf. anzuwenden. 
 
 
2.8. Notwendiger Handlungs- und Finanzierungsbedarf  
 
Für den Neubau einer Sporthalle für die Heinrich-Roller–Grundschule wurden im Pro-
grammjahr 2010 anteilig Fördermittel bereitgestellt. Gemäß AV StBauF 08 Nr. 3.3.5 sollen 
die noch erforderlichen Mittel in Höhe von 1.550.000 € bis 2013 aus Einnahmen aus Aus-
gleichsbeträgen finanziert  werden. 
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3. Sanierungsgebiet Pankow-Wollankstraße 
 
 
3.1 Historische Entwicklung des Gebietes 
 
Der Ortsteil Alt-Pankow geht auf eine dörfliche Ansiedlung zurück. Die drei Entwicklungs-
phasen - dörfliche Siedlung, Villenvorort und Verstädterung - sind in der Stadtstruktur bis 
heute nachzuvollziehen.  
Der Grundriss des Angers (heute Breite Straße) stammt aus der Zeit Ende des 12. Jahr-
hunderts, die Kirche in Teilen aus dem 15. und 18. Jahrhundert.  
Die Mühlenstraße (B 96a) war als alter Heer- und Handelsweg der direkte Weg nach Berlin. 
Seit Ende des 18. Jahrhunderts erwarben Berliner Bürger die alten Höfe und errichteten 
Landhäuser mit Gärten als Sommersitz. Der Dorfkern wurde dichter bebaut. Es entstand ein 
Villenvorort mit großen Parkanlagen, die heute als öffentliche Grünanlagen das grüne Bild 
Pankows prägen.  
Mit dem Ausbau der Eisenbahnstrecken wurde 1874 der Bahnhof Pankow und 1877 der 
heutige Bahnhof Wollankstraße eröffnet. Aufgrund von Bodenknappheit in Berlin entstan-
den in seiner Randlage Fabrikanlagen (1874 die Mälzerei der Schultheißbrauerei, 1881 die 
Zigarettenfabrik Garbáty, 1894 die Elektrokeramische Fabrik). 
Spekulation und Bauboom um die Jahrhundertwende führten zur Bebauung rund um die 
Florastraße. Parallel entstanden das Rathaus und drei Schulbauten.  
Die U-Bahn fuhr seit 1930 bis zur Vinetastraße. Die Verlängerung zum S-Bahnhof Pankow 
wurde erst 2000 eröffnet.  
In den 1950er bis 1980er Jahren wurden Lücken in der jeweiligen Bauweise geschlossen 
und das Zentrum mit einer Kaufhalle ergänzt. Die Nähe zum Regierungssitz der DDR (Ma-
jakowski-Ring/Schloss Schönhausen) führte zur Nutzung und zum Bau von Botschaftsge-
bäuden. Ab 1990 fielen die gewerblich/industriellen Flächen brach und es stellten sich ver-
änderte Anforderungen an die Versorgung im Zentrum.   
 
 
3.2 Gebietsdaten 
 
Das Sanierungsgebiet Pankow-Wollankstraße wurde im Dezember 1994 als Sanierungsge-
biet im umfassenden Verfahren festgelegt (veröffentlicht im GVBI. vom 03.12.1994, S. 472): 
 
Grunddaten 1994 2009 

Fläche in ha 68,3 68,3 

Grundstücke 349 344 

Wohneinheiten 3.234 4.085 

Einwohner 6.018 7.547 

 
Die Einwohnerzahl ist seit Beginn der Sanierung um etwa 25 % von 6.018 auf 7.547 Ein-
wohnerinnen und Einwohner gewachsen. 
 
 
3.3 Ziele der Sanierung 
 
Die Ziele der Sanierung wurden erstmalig im Rahmenplan von 1994 dargestellt und in den 
Jahren 2000 und 2007 fortgeschrieben.  
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Städtebauliche Ziele 
Ein Schwerpunkt der Sanierung lag neben der sozialverträglichen Erneuerung der Wohn-
gebäude in der Verbesserung der Infrastruktur und der Aufwertung des öffentlichen Rau-
mes. 
Die heterogene Gestalt aufgrund der drei historischen Siedlungsphasen sollte behutsam 
fortentwickelt werden. Rathaus, Kirche, Markt, Gärten/Parks und historische Bebauung be-
stimmten die Dimension der neuen Bebauung am Anger mit. Vor- und Hofgärten, villenar-
tige Einzelhäuser und die in der Regel 4-geschossige Wohnbebauung mit wenigen Hinter-
häusern bilden den Charakter der grünen Straßenräume und Blockinnenbereiche. Neu- und 
Umbauten sollten sich einfügen.  
Bei der Weiterentwicklung des überörtlich bedeutenden Einzelhandelsschwerpunkts entlang 
Berliner und Breite Straße sollte die Eigenart des Ortes erhalten bleiben. Das Pankower 
Zentrum sollte nicht nur Einkaufszentrum, sondern auch Identifikationsort und Ort kulturel-
len Geschehens sein. Die „Großstandorte“ der ehemaligen Fabrik- und Lagergebäude soll-
ten mit Nutzung und Gestalt integriert werden.  
 
Bauliche Ziele: 
 
Wohnen 
Die Funktion als Wohnort sollte erhalten und entwickelt werden. Die Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen sollten sozialverträglich gestaltet werden. Weiteres Ziel war, 
Wohnen auch im Zentrum zu sichern. Die Belange von Senioren, Behinderten und Jugend-
lichen mit spezifischen Anforderungen sollten durch Sonderwohnformen berücksichtigt wer-
den.  
 
Soziale und kulturelle Infrastruktur / Gemeinbedarf 
Hohe Priorität hatte die Sicherung und Verbesserung des Angebotes an Gemeinbedarfsein-
richtungen. Schulen und Kitas mussten baulich instand gesetzt und die Ausstattungsmängel 
beseitigt werden. Das Defizit an öffentlichen Jugendfreizeiteinrichtungen war zu beseitigen 
und die kulturellen Angebote zu erhöhen. Für den erwarteten Bevölkerungszuwachs auf 
Grund des großen Neubaupotenzials wurden neue Standorte (1 Schule, 2 Kitas) ausgewie-
sen, die jedoch bis auf einen Neubaustandort für eine Kita wieder aufgegeben wurden. Das 
Ziel Abriss und Neubau wurde zugunsten der Modernisierung aller vorhandenen Einrich-
tungen geändert. Lediglich der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen war auf Grund 
kaum vorhandener ungedeckter und nur weniger vorhandener gedeckter Sportflächen wei-
terhin Ziel.  
 
Gewerbe, Handel/ Dienstleistungen  
Die Mischung von Gewerbe- und Wohnnutzung sollte grundsätzlich erhalten und Nutzungs-
konflikte abgebaut werden. Angebote im Bereich Einzelhandel und Dienstleistungen sollten 
ausgebaut und städtebauliche Lücken mit Gebäuden für diese Nutzungen geschlossen 
werden. Die besondere Charakteristik des historischen Zentrums Breite und Berliner Straße 
sollte gesichert und gleichzeitig die vorhandenen Flächenpotenziale für den Ausbau zu ei-
nem Hauptzentrum im Berliner Zentrengefüge aktiviert werden. Zudem war die wohnungs-
nahe Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu verbessern.  
Die geringe Nachfrage nach Gewerbestandorten führte im Sanierungszeitraum zur Ände-
rung der gewerblichen Sanierungsziele außerhalb des Zentrumsbereichs Berliner/Breite 
Straße. Stattdessen erfolgte für die Großstandorte ehemalige Elektrokeramische Fabrik, 
Alte Mälzerei, Pestalozzistraße 5 - 7 und ehemaliges Sozialamt die Ausweisung von Flä-
chen mit Misch- bzw. Wohnnutzung. 
 
Grün- und Freiflächen 
Zur Verbesserung des Angebots an Grün- und Freiflächen waren zusätzliche Spielplätze 
und Grünanlagen zu schaffen sowie die Verbesserung vorhandener Anlagen vorgesehen. 
Zudem musste die Nutzungs- und Aufenthaltsqualität der privaten Wohnhöfe durch Entsie-
gelung, Begrünung und Reduzierung der Pkw-Stellplätze verbessert werden. 
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Mit der Wiederherstellung der ortstypischen Vorgärten sollte das Ortsbild aufgewertet wer-
den. Ein Grünzug- und Wegesystem sollte die Grünflächen und Gemeinbedarfseinrichtun-
gen im Gebiet auch mit den überörtlichen Anlagen (z. B. Panke und Mauer-Grünzüge) ver-
binden.  
Verkehr  
Bauliche Maßnahmen im Straßenraum sollten Sicherheit und Aufenthaltsqualität verbes-
sern und den Verkehr beruhigen. Beeinträchtigungen durch ruhenden Verkehr im Gehweg-
bereich sollten abgebaut werden. Eine Verbesserung der verkehrlichen Anbindung war 
durch die Verlängerung der U-Bahn bis zum S-Bahnhof Pankow vorgesehen. Zudem war 
die stadtverträgliche Gestaltung der überörtlichen Straßen Mühlenstraße (B 96a), Wollank-
straße und Breite Straße Ziel. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sollte in den Wohn-
straßen und in der Berliner und Breite Straße auf 30 km/h begrenzt werden. 
 
Umwelt 
Primäres Ziel war die Verbesserung der Luftqualität durch flächendeckende Umstellung auf 
zeitgemäße Heizsysteme und Verringerung der Verkehrsbelastung. Mit der Entsiegelung 
und Begrünung von privaten und öffentlichen Freiflächen sollte das Mikroklima des Gebie-
tes verbessert werden.  
 
Soziale Ziele: 
Die Sanierung sollte sozialverträglich durchgeführt und nachteilige Wirkungen wie die Ver-
drängung der ansässigen Wohnbevölkerung vermieden werden. Bei privaten Modernisie-
rungen und Baumaßnahmen sollten durch Sozialplanverfahren und Ordnungsmaßnahmen-
verträge individuelle Härten abgefedert werden. Die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung 
und junger Familien waren zu berücksichtigen. 
 
 
3.4  Planungsrechtlicher Status 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan von Berlin stellt die Flächen entlang der Berliner und Breite Stra-
ße als Gemischte Baufläche M1 mit Einzelhandelskonzentration dar. Die übrigen Flächen 
des Sanierungsgebiets sind nördlich und südlich der Breite Straße Wohnbauflächen W2 
(GFZ bis 1,5) und westlich der Mühlenstraße Wohnflächen W1 (GFZ über 1,5).  
 
Bebauungspläne 
 
Zur Sicherung der Sanierungsziele sind folgende Bebauungspläne im Verfahren: 
 

B-Plan Geltungsbereich Planungsziele 

XIX-7a Zentrum-Nord  Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, 
Kerngebiet, öffentliches Grün, Kita, Spiel-
platz, Jugendfreizeit 

XIX-22 Block 081 Florapark Mühlenstr. 
Westseite 

Allgemeines Wohngebiet, öffentliches 
Grün, Jugendfreizeit, Gewerbe, Spielplatz  

XIX-25 Blöcke 601 und 610 Zentrum Süd 
(südliche Angerblöcke) 

Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, 
Kerngebiet, öffentliches Grün, Kita, Park 

XIX-26 Alte Mälzerei 

Rathaus 

Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, 
öffentliches Grün, Kita, Spielplatz 
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3.5 Aktueller Stand der Sanierung 
 
Das Sanierungsgebiet Wollankstraße hat sich seit Beginn der Sanierung zu einem beliebten 
Wohngebiet besonders für junge Familien entwickelt.  
Für die Stärkung des Hauptzentrums wurde 2007 und 2008 ein Geschäftsstraßenmanage-
ment eingerichtet. Es unterstützte den neu gegründeten Verein „Interessengemeinschaft 
Alt-Pankow e.V.“, der nachhaltige Standortmarketing-Aktionen initiierte. 
 
 
3.6. Sanierungsergebnisse 
 
Städtebauliche Ergebnisse 
Die städtebauliche Struktur wurde erhalten und behutsam ergänzt. Die großen Lücken im 
Zentrum konnten mit Gewerbeneubauten geschlossen werden. Die Wege und Grünflächen 
zur Strukturierung, Vernetzung und im Übergang zwischen Kerngebiet und Wohnen sind 
nördlich und südlich der Breite Straße angelegt. Die wesentlichen Blockdurchwegungen 
sind realisiert. 
Während der Wohnungsbau in großen Teilen modernisiert ist, sind noch einige Lücken mit 
Neubauten zu schließen. Entwicklungsdefizite existieren insbesondere noch auf dem brach-
liegenden Gelände der ehemaligen Elektrokeramischen Fabrik und weiteren Einzel-
grundstücken an der Florastraße sowie im mittleren Bereich der Mühlenstraße. 
 
Bauliche Ergebnisse: 
 
Wohnen 
Seit Beginn der Sanierung wurden 2.315 Wohnungen, d. h. 71 % des Altbaubestandes, mo-
dernisiert und instand gesetzt. 41 % der Häuser wurden mit öffentlichen Fördermitteln er-
neuert. 631 Wohnungen wurden in Baulücken neu gebaut, 202 Wohnungen entstanden 
durch Dachgeschossausbau. Innerhalb des Sanierungsgebietes gibt es damit noch ein 
Wohnungsneubaupotential von 718 Wohnungen. An vier Standorten im Gebiet wird in 150 
Wohneinheiten betreutes Wohnen von freien Trägern angeboten. 
Ein neuer Trend im Wohnungsbau ist die Umnutzung alter, teils denkmalgeschützter Fabrik-
gebäude. Bis Ende 2010 entstanden in der Alten Mälzerei an der Mühlenstraße ca. 130 bar-
rierefreie Wohnungen mit Tiefgarage und Hofgarten.  
 
Soziale und kulturelle Infrastruktur / Gemeinbedarf  
Drei Kitas wurden umfassend modernisiert und ihre Außenanlagen neu gestaltet. Ein Neu-
bau entstand neben der Alten Mälzerei. Der derzeitige Bedarf an Kitaplätzen wird zusam-
men mit den Plätzen weiterer acht Kitas in freier Trägerschaft gedeckt.  
Das rückwärtige Gebäude der Reinhold-Burger-Oberschule, der Schulhof des denkmalge-
schützten Schulkomplexes in der Görschstraße sowie die Elisabeth-Shaw-Grundschule 
(Gebäude, Sport- und Hofflächen) wurden umfassend erneuert. Das Carl-von-Ossietzky-
Gymnasium und die Arnold-Zweig-Grundschule werden gegenwärtig schrittweise saniert. 
Die beiden Grundschulen decken derzeit noch den Bedarf an Grundschulplätzen im Gebiet. 
Ein zusätzliches Angebot wird durch die private Grundschule im ehemaligen Jüdischen 
Waisenhaus bereitgestellt.  
Die Sanierung der Jugendkunstschule wird ab diesem Jahr begonnen. Das Vorderhaus der 
Reinhold-Burger-Oberschule wird ab 2011 saniert. In den nächsten Jahren wird an der 
Reinhold-Burger-Oberschule eine 4-Felder-Sporthalle neu gebaut. 
Eine wesentliche Verbesserung wurde beim Angebot an Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tungen erzielt. Mit den drei umfassend sanierten Einrichtungen „M 24“ (Mühlenstraße 24), 
„JUP e.V.“ (Florastr. 84) und „Schabracke“ (Pestalozzistraße 8 A) werden die Bedarfe ab-
gedeckt und Angebote über das Sanierungsgebiet hinaus bereitgestellt. Eine Seniorenfrei-
zeitstätte wurde östlich außerhalb des Sanierungsgebietes realisiert.  
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Die Bibliothek erhielt ihren Standort im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus. Mit Fördermit-
teln wurden die „Alte Bäckerei“ an der Wollankstraße zum Museum umgebaut und die Fas-
sade der denkmalgeschützten Kirche auf dem Anger saniert.  
 
Gewerbe 
Das Sanierungsziel „Zentrumsentwicklung“ ist für das historische Zentrum Breite und Berli-
ner Straße überwiegend umgesetzt. Mit dieser Entwicklung konnten Einzelhandelsange-
botslücken geschlossen werden. Die Fläche des Garbátyplatzes befindet sich in der Reali-
sierungsphase. Dringender Abstimmungs- und Handlungsbedarf besteht nach wie vor für 
die Fläche der ehemaligen Kaufhalle an der Breite Straße sowie für die östlichen Grundstü-
cke der Berliner Straße, die eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der „zweiten Hüfte“ der 
„Geschäftsstraße“ spielen.  
Der Gewerberaumleerstand konnte verringert und der Anteil an Dienstleistungen konnte 
insgesamt erhöht werden. Ärzte und Gesundheitsdienstleistungen stellen heute über 10 % 
des Gewerbeangebotes. Im Bereich zwischen Garbátyplatz und Mühlenstraße hat sich die 
Florastraße bereits als Nahversorgungszentrum etabliert.  
 
Grün- und Freiflächen 
Im Gebiet sind 6 Kinderspielplätze saniert worden bzw. neu entstanden, so dass die Versor-
gung des Gebietes entsprechend dem Bedarf gesichert ist. Zwei öffentliche Grünanlagen 
(Bleichröderpark, Paule-Park) wurden neu gestaltet und bieten Spielflächen und grüne We-
ge zum Zentrum. Der Spielplatz Pestalozzistraße wurde mit einer Grünfläche erweitert. Die 
großen Parkanlagen (Bürgerpark, Schlosspark) am Rand des Sanierungsgebiets stellen ein 
zusätzliches Angebot dar.  
 
Verkehr und öffentlicher Straßenraum  
Die Florastraße erhielt eine Tempo-30-Zone, wurde in einem Teilabschnitt neu gebaut und 
bekam einen Pocketpark, der zum Verweilen einlädt. Die Neue Schönholzer Straße wurde 
umfassend erneuert und ist Teil des Fernradwanderweges Berlin - Usedom. Große Investiti-
onen waren der Umbau der Kreuzungen Breite Straße/Berliner Straße und Breite Stra-
ße/Mühlenstraße. Auf der westlichen Angerspitze entstand eine kombinierte Bus- und 
Tramhaltestelle. Die Breite Straße erhielt beidseitig neue Rad-/Fußwege und der Marktplatz 
ein Rondell mit Bänken und einer Skulptur. Die Verlängerung der U 2 bis zum S-Bahnhof 
Pankow verbesserte die ÖPNV-Anbindung. Seit 2009 werden die Wollankstraße und die 
Berliner Straße umgebaut (Rad-/Fußweg, Stellplätze, Fahrbahn, Tramtrasse). Weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung im öffentlichen Raum konnten mit Städtebaufördermitteln 
und Mitteln der Beschäftigungsförderung umgesetzt werden.  
 
Soziale Ergebnisse: 
Das Gebiet zeichnet sich durch eine stabile Gebietsbevölkerung mit einer hohen Gebiets-
bindung und durch ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum aus. Der Anteil der Bevölke-
rung, der bereits vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets im Gebiet lebte, ist 
mit 19 % hoch. Von den ehemals sanierungsbetroffenen Haushalten sind heute noch etwa 
40 % im Gebiet. Hinzu kommt der Zuzug von 800 Haushalten (1.250 Personen seit 2001). 
Die Neu-Pankower sind mehrheitlich Familienhaushalte (unter ihnen 16 % selbständige und 
freischaffende Personen aus der Kreativwirtschaft), die das Gebiet sozial aufwerten und 
das von jeher vorhandene spezifische Image des Pankower Zentrums als Kunst- und Kul-
turszenerie bereichern. 
Die Modernisierungs- und Neubautätigkeit hat dazu geführt, dass der Wohnungsschlüssel 
dem im Gebiet vorhandenen Bedarf angepasst wurde. Das Angebot an familien- und gene-
rationengerechtem Wohnraum hat sich durch Wohnungszusammenlegungen und Neubau-
ten deutlich verbessert. Das Sanierungsziel der Versorgung von älteren Bewohnerinnen 
und Bewohnern und Familien wurde erfüllt.  
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Von Beginn an wirkte die Gebietsbevölkerung aktiv am Sanierungsprozess mit. Das Gebiet 
zeichnet sich durch ein großes Engagement verschiedenster Akteursgruppen aus.  
25 % der sanierten Altbauwohnungen wurden mit umfassender öffentlicher Förderung er-
neuert. Sie bilden den Anteil von ca. 780 belegungsgebundenen Wohnungen im Gebiet und 
sind damit ein wichtiges Instrument zur weiteren Bereitstellung von Wohnraum auch für ge-
ringer Verdienende. Sozialplanverfahren garantierten die soziale Verträglichkeit von Maß-
nahmen und milderten soziale Härten.  
 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2009 in T € 
 

 
RVO Planungsziele Sanie-

rungsziele 

erreichter 
Stand 

31.12.2009 
     

Infrastruktur 94.490 60.750 
100 % 

31.862 
52 % 

25.962 
43 % 

     

Wohnumfeld 38.945 14.489 
100 % 

8.683 
60 % 

7.476 
52 % 

     

Gesamt 133.435 75.239 40.545 33.438 
     

Mod/Inst 
Wohnraum 

3.386 WE 3.240 WE 
100 %  2.315 WE 

71 % 
 
 
3.7 Sicherung der Sanierungsergebnisse 
 
Auch nach der Aufhebung des Sanierungsgebiets werden die öffentlich geförderten Woh-
nungen bedeutsam für die soziale Entwicklung des Gebiets sein, da die Mieten- und Bele-
gungsbindungen weiter bestehen. Neben der Einhaltung der fördervertraglichen Bindungen 
setzt ihre zielgerichtete Nutzung voraus, dass das Belegungsmanagement regelmäßig an 
die aktuellen Bedingungen im Gebiet angepasst wird.  
Die im Sanierungszeitraum unterstützten Netzwerk-Aktivitäten der Bewohnerinnen und Be-
wohner und Gewerbetreibenden zur Stabilisierung des Gebiets sind auch zukünftig wichtig 
und verdienen weiterhin Unterstützung. 
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4. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Bötzowstraße 
 
4.1 Historische Entwicklung 
 
Das Bötzowviertel mit seinen repräsentativen Jugendstilhäusern entstand im Unterschied 
zu den anderen Sanierungsgebieten in Prenzlauer Berg erst nach 1900. Grundlage war der 
Fluchtlinienplan von James Hobrecht aus dem Jahr 1862. Die Wohnbebauung erfolgte je-
doch erst 40 Jahre später und nahm an der radial aus der Stadt führenden Greifswalder 
Straße und der Straße Am Friedrichshain ihren Anfang.  
 
Der bereits damals ausgewiesene Stadtplatz A, heute der Arnswalder Platz, wurde zu ei-
nem prägenden Element für das Quartier. Aufgrund der besonderen topographischen Be-
dingungen, der Barnimer Hangkante, legte um 1850 der Braumeister Lipps einen Bierkeller 
zur „Aufbewahrung von Bairischem Bier“ an. Später entstand an diesem Standort die „Akti-
enbrauerei Friedrichshain“ und auf dem benachbarten Grundstück das Ausflugslokal 
„Schweizer Garten“. Auf dem Gelände der Aktienbrauerei wurde 1890 der „Saalbau Fried-
richshain“ errichtet. Im hinteren Grundstücksbereich des „Schweizer Gartens“ entstand 
1892 die zweite Brauerei des Bötzowviertels, die Brauerei Schneider. Auf der gegenüber-
liegenden Seite der Straße Am Friedrichshain wurde 1848 der große Volkspark Friedrichs-
hain eröffnet.  
 
Die weitere Bebauung des Bötzowviertels erfolgte zumeist mit fünfgeschossigen Wohnhäu-
sern. Auch wurden drei Schulen vom damaligen Stadtbaurat Ludwig Hoffmann errichtet, die 
heute unter Denkmalschutz stehen. 1908 - 1909 entstand an der Bötzowstraße/ Greifswal-
der Straße eine Gemeindedoppelschule. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurden die Braue-
reien stillgelegt und die Gebäude für andere Zwecke genutzt. Ende der 1930er Jahre wurde 
die Aktienbrauerei gesprengt und das Gelände mit den heute noch vorhandenen Wohnblö-
cken der ehemaligen „Goebbels Heimstätten“ und einem Verwaltungsgebäude, das der 
NSDAP als Kreishaus diente, bebaut. Brüche in der historischen städtebaulichen Struktur 
waren vor allem in den Randbereichen des Sanierungsgebietes Bötzowstraße zu finden. In 
den durch Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges entstandenen Baulücken wurden wäh-
rend der DDR-Zeit eine Kaufhalle, ein größerer Spielplatz, aber auch eine Wohnhauszeile 
in Plattenbauweise errichtet.  
 
 
4.2 Gebietsdaten 
 
Das Gebiet Bötzowstraße wurde im Oktober 1995 als Sanierungsgebiet im umfassenden 
Verfahren festgelegt (veröffentlicht im GVBl. vom 25.10.1995, S. 711): 
 

Grunddaten 1995 2009 

Fläche in ha 29 29 

Grundstücke 195 262 

Wohneinheiten 3.186  3.559 

Einwohner 5.125  6.092  

 
Die Einwohnerzahl hat sich seit Beginn der Sanierung um knapp 20 % erhöht.  
Durch die Parzellierung des ehemaligen Schweizer Gartens im Zuge der Neubebauung 
erhöhte sich die Anzahl der Grundstücke um 34 %.  
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4.3 Ziele der Sanierung 
 
Die mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets formulierten, im Rahmenplan dar-
gestellten Sanierungsziele wurden im Prozess der Sanierung durch Fortschreibungen des 
Rahmenplans 2000 und 2007 präzisiert.  
 
Städtebauliche Ziele: 
Wesentliches Ziel war es, das Sanierungsgebiet Bötzowstraße als zentrumsnahes Wohn-
gebiet in seiner typischen Mischung aus Wohnen, Arbeiten und sozialer Infrastruktur zu 
erhalten und zu stärken. Mit der Sanierung sollte der gründerzeitliche Stadtgrundriss res-
pektiert, eine erhaltende, sozialverträgliche Erneuerung durchgeführt und gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Gleichzeitig waren behutsame Anpassungen 
an die Anforderungen, die aus den Bestandsentwicklungen und überörtlichen Funktionsan-
passungen resultieren, vorzunehmen.  
 
Zur Stärkung des sozial durchmischten, auch für Familien geeigneten Quartiers sollten alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, das Wohnumfeld zu verbessern und die Versorgung 
mit sozialen und kulturellen Einrichtungen sicherzustellen. Baulücken, die sich für Grünflä-
chen, Spielplätze oder soziale Einrichtungen eignen, sollten zur Behebung der infrastruktu-
rellen Defizite genutzt werden. Das große Areal des Schweizer Gartens war städtebaulich 
neu zu ordnen. Die ursprüngliche Zielsetzung, zwei Drittel des Areals als baumbestandene 
Grünfläche und das ehemalige Brauereigebäude für soziale Einrichtungen zu entwickeln, 
wurde im Zuge der Sanierung aufgrund eigentumsrechtlicher und demographischer Ent-
wicklungen zugunsten eines Wohnungsneubaustandortes fortgeschrieben. Das historische 
Stadtbild sollte durch kleinteilige Ergänzungen der Blockrandbebauung wiederhergestellt 
werden. 
 
Eine Reduzierung der Verkehrsbelastung und die Verbesserung der Qualität des öffentli-
chen Straßenraumes sollte allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern glei-
chermaßen zugute kommen.  
 
Bauliche Ziele: 
Die flächendeckende Grundinstandsetzung und Modernisierung der Bausubstanz sowie die 
Beseitigung des Leerstandes in Wohn- und Gewerbebauten hatte eine hohe Priorität. Stadt-
bildprägende Elemente und denkmalgeschützte Anlagen sollten dabei erhalten, erneuert 
und wiederhergestellt werden; der Wohnungsneubau sich in seiner Maßstäblichkeit in die 
vorhandene Bebauung einfügen.  
 
Wohnen 
Eine zentrale Aufgabe der Sanierung war die sozialverträgliche und umfassende Erneue-
rung der gründerzeitlichen Wohnbebauung. Die Anpassung der Altbausubstanz an zeitge-
mäße Standards erforderte häufig den Neueinbau von Bädern und eine flächendeckende 
Umstellung auf energiesparende und umweltentlastende Heizsysteme. Grundrissverände-
rungen sollten sich auf das notwendige Maß und veränderte Haushaltsgrößen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner beschränken. Die Selbsthilfebereitschaft von Bewohnerinnen, Be-
wohnern und Bewohnergruppen war zu fördern und für den Erneuerungsprozess zu nutzen. 
Wohnungswünsche und Anforderungen spezifischer Gruppen (alte und behinderte Men-
schen, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche) sollten im Erneuerungsprozess ange-
messen Berücksichtigung finden.  
 
Wohnungsneubau sollte in erster Linie dem Ausgleich von Wohnungsverlusten durch Zu-
sammenlegung von Kleinstwohnungen oder Umnutzung von nicht mehr zum Wohnen ge-
eigneten Flächen dienen. Die Wohnungsanzahl im Gebiet sollte sich durch die Sanierung 
nicht wesentlich erhöhen. 
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Soziale und kulturelle Infrastruktureinrichtungen 
Die vorhandenen Schulen sollten durch die Beseitigung von baulichen und technischen 
Mängeln sowie Flächenerweiterungen an einen zeitgemäßen Standard angepasst werden. 
Dem Neubau von Sporthallen kam dabei zentrale Bedeutung zu. Das katholische Berufs-
fachschulzentrum war denkmalgerecht zu sanieren. Ebenfalls waren die vorhandene Kin-
dertagesstätten und das Angebot an Jugendeinrichtungen zu sichern, zu erneuern und aus-
zubauen. Als kulturell bedeutsame Einrichtung sollte das „Filmtheater am Friedrichshain 
(FAF)“ erhalten und denkmalgerecht saniert und ausgebaut und die öffentliche Bibliothek 
den heutigen Erfordernissen angepasst werden.  
 
Grün- und Freiflächen 
Die vorhandenen Grün- und Spielflächen sollten aufgewertet werden und geeignete Baulü-
cken für die Anlage von neuen Grün- und Spielplätzen gesichert werden. In die Planung 
und Gestaltung von Frei- und Spielflächen sollten die Kinder und Jugendlichen einbezogen 
werden. Ergänzend dazu war die Aufenthalts- und Gestaltungsqualität der Schulhöfe und 
Kita-Freiflächen zu verbessern und eine Doppelnutzung der Schulhöfe außerhalb der Unter-
richtszeiten als öffentliche Spielflächen anzustreben. Auch die privaten Grundstücksfreiflä-
chen sollten entsiegelt, begrünt und von Pkw-Stellplätzen frei gemacht werden. 
 
Gewerbe 
Die kleinteilige Mischung von Einzelhandel, Handwerk und verarbeitendem Gewerbe und 
konsumnahen Dienstleistungen sollte erhalten und weiter entwickelt werden. Vorhandene 
Nutzungskonflikte sollten abgebaut, die Gebäude umfassend erneuert, gewerbliche Emissi-
onen reduziert und Altlasten saniert werden. Bei Gewerbeneubauten war grundsätzlich eine 
Mischung von Wohnen und Gewerbe anzustreben. 
 
Verkehr 
Eine Reduzierung der Verkehrsbelastung im Gebiet, die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer, die Gewinnung von Straßenraum als nutzbaren Freiraum und 
die Verbesserung der Infrastruktur für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern waren die 
wichtigsten Sanierungsziele im Bereich Verkehr, die im Laufe des Sanierungsprozesses 
weiter konkretisiert wurden. Kreuzungsumbauten und Querungshilfen wurden als wesentli-
che Maßnahmen festgelegt. In den Wohngebietsstraßen sollte flächendeckend Tempo 30 
gelten. Für einzelne Straßenabschnitte in ummittelbarem Umfeld vor Schulen, Kitas und 
Spielplätzen war die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches oder eine bauliche 
Umgestaltung des Straßenraums zur Verkehrsberuhigung geplant.  
 
Soziale Ziele: 
Vorrangiges Ziel war es, Stadterneuerung als demokratischen Prozess der Bewohnerbetei-
ligung zu organisieren und die Erneuerungsmaßnahmen sozialverträglich durchzuführen. 
Den Bewohnerinnen und Bewohnern sollte es ermöglicht werden, im Gebiet zu verbleiben. 
Mit Sozialplanverfahren auch bei privat finanzierten Erneuerungsmaßnahmen, sollten indi-
viduelle Härten bei Sanierungsbetroffenen vermieden und der Beschleunigung von Segre-
gationsprozessen entgegen gewirkt werden. Durch die Förderung von Eigeninitiative, Betei-
ligung an Entscheidungen und die Ausschöpfung des vorhandenen Selbsthilfepotenzials 
sollten eine starke Quartiersbindung und der Erhalt der vorhandenen Bewohnerstruktur er-
reicht werden.  
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4.4 Planungsrechtlicher Status 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan von Berlin stellt den überwiegenden Teil des Sanierungsgebiets 
als Wohnbaufläche W1 mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) über 1,5 dar. In den Bauflä-
chen sind auch die Schulstandorte gekennzeichnet. Entlang der Greifswalder Straße ist ein 
Streifen als gemischte Baufläche M2 dargestellt.  
 
Bebauungspläne 
Im Sanierungsgebiet sind sechs Bebauungsplan-Verfahren zu Sicherung als öffentliche 
Infrastruktureinrichtung eingeleitet bzw. festgesetzt worden:  
 

B-Plan Geltungsbereich Verfahrens-
stand 

Planungsziel 

B-Plan 3-8 Dietrich-Bonhoeffer Str. 6 - 9 im Verfahren öffentlicher Spielplatz 

B-Plan 3 – 30 

(einfacher B-Plan) 
Danziger Str. 132, 134, 36, 
Dietrich-Bonhoeffer Str. 22 - 27 

im Verfahren 
öffentlicher Spielplatz, 

WA 

B-Plan IV-34 
Hans-Otto-Str. 10/Hufelandstr., 
Hans-Otto Str. 8 

festgesetzt öffentlicher Spielplatz 

B-Plan IV-36 Pasteurstr. 22 – 26 im Verfahren öffentlicher Spielplatz 

B-Plan IV-63 Esmarchstr. 14/ Pasteurstr. 14 festgesetzt öffentlicher Spielplatz 

B-Plan IV-77 
Am Friedrichshain 28,  
29 - 32, Greifswalder Str. 22, 23 

im Verfahren 
WA, Spielplatz, Schul-
sport 

 
 
4.5 Aktueller Stand der Sanierung 
 
Die wesentlichen Ziele der Sanierung konnten erreicht werden. Die Mischung von Wohnen 
und Gewerbe konnte weitgehend erhalten und gestärkt werden. Die Erneuerung der Wohn- 
und Gewerbebauten ist zu etwa 64 % abgeschlossen. Das Sanierungsgebiet hat sich als 
ein innerstädtischer Wohnstandort etabliert, der gern von Familien nachgefragt wird. Dazu 
trägt entscheidend die Qualifizierung der sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen 
bei. 
 
2010 leben im Sanierungsgebiet mehr Menschen als zu Beginn der Sanierung. Der Anteil 
an Kindern im Vorschulalter (ca. 11 %) und derjenigen im Alter von 27 bis 54 Jahre (ca. 
60 %) ist überdurchschnittlich im bezirklichen und landesweiten Vergleich vertreten. Rück-
läufig ist der Anteil an über 65-Jährigen (ca. 6 %). Mit einem weiteren Anstieg der Bevölke-
rungszahl ist zu rechnen, da das Gebiet noch über vereinzelte Neubaupotenziale verfügt.  
 
Die Ausstattung des Gebietes mit den erforderlichen Infrastruktureinrichtungen stößt vor al-
lem im schulischen Bereich an Kapazitätsgrenzen. Umso wichtiger ist die Sicherung und 
Realisierung der bisher noch nicht umgesetzten Sanierungsziele der sozialen Infrastruktur. 
Einige Vorhaben konnten bereits finanziell abgesichert werden. So stehen für die weitere 
bauliche Erneuerung der Kurt-Schwitters-Oberschule sowie deren Schulhofgestaltung För-
dermittel bis zum Jahr 2012 zur Verfügung. Die Sanierung der Schulgebäude Pasteurstraße 
7 - 11 und der Sporthallenneubau für diese Schule sind Bestandteil der überbezirklichen In-
vestitionsplanung der nächsten Jahre.  
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4.6 Sanierungsergebnisse 
 
Städtebauliche Ergebnisse: 
Das Bötzowviertel hat sich im Laufe der Sanierung zu einem überregional bekannten und 
nachgefragten Wohngebiet entwickelt. Die spätgründerzeitliche und repräsentative Wohn-
bebauung konnte erhalten und die Mischung von Wohnen, Arbeiten und sozialer Infrastruk-
tur in der vorhandenen baulichen Dichte weiterentwickelt werden. Blockrandschließungen 
und Dachausbauten fügen sich überwiegend gut in die Umgebungsbebauung ein.  
 
Eine besondere Herausforderung stellte die städtebauliche Neuordnung des südlichen 
Blocks zwischen der Greifswalder Straße und der Straße Am Friedrichshain dar, die im we-
sentlichen abgeschlossen ist. Es galt die unterschiedlichen städtebaulich-räumlichen Anfor-
derungen von sozialen und kulturellen Einrichtungen und privatem Wohnungsneubau in 
Übereinstimmung zu bringen (Schulen, Kita, Spielplatz, Kino, „Prenzlauer Gärten“, Senio-
renwohnheim, Hotel). Dabei waren die Erhaltung der Qualität bestehender Wohnanlagen 
und der gewerblichen Standorte sowie die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berück-
sichtigen. 
 
Bauliche Ergebnisse: 
 
Wohnen 
Von den bei Sanierungsbeginn erneuerungsbedürftigen 3.186 Wohnungen konnten bis En-
de 2009 insgesamt 2.063 Wohnungen (65 %) umfassend modernisiert und instand gesetzt 
werden. Davon wurden im Programm der „Sozialen Stadterneuerung“ 20 Gebäude mit ins-
gesamt 404 WE gefördert. Auf den Grundstücken entlang der Hauptverkehrsstraßen Greifs-
walder- und Danziger Straße ist nach wie vor ein höherer Erneuerungsbedarf zu verzeich-
nen. Das zentrale Ziel, die Sanierung der gründerzeitlichen Wohnbebauung zügig durchzu-
führen, konnte somit im wesentlichen erreicht werden. Im Wohnungsbestand dominieren 
heute vergleichsweise große Wohnungen, die ein gutes Potenzial zur Wohnraumversor-
gung von Familien darstellen.  
Im Wohnungsneubau entstanden ca. 370 Wohnungen, darunter das generationsübergrei-
fende Wohnprojekt in der Käthe-Niederkirchner-Straße 37 - 40, ein Seniorenwohnhaus in 
der Straße Am Friedrichshain sowie vier Wohnprojekte von Baugruppen.  
 
Soziale und kulturelle Infrastruktureinrichtungen 
Die umfassende Erneuerung sozialer Infrastruktureinrichtungen sowie die Neuanlage von 
Grün- und Spielflächen haben wesentlich zur Verbesserung der Attraktivität des Wohnum-
feldes beigetragen. Die vorhandenen Angebote erfreuen sich einer hohen Akzeptanz und 
stetig steigenden Nachfrage. 
 
Die Kindertagesstätte Am Friedrichshain 18 a wurde mit öffentlichen Fördermitteln zur Öko-
Kita umgebaut. Die Erneuerung der zur Versorgung des Gebiets wichtigen Einrichtung in 
der Hans-Otto-Straße 40 (außerhalb des Sanierungsgebietes) konnte begonnen und wei-
tere Maßnahmen finanziell gesichert werden. Der in den letzten Jahren steigende Bedarf an 
Kita-Plätzen wird auch durch die Kita im benachbarten Sanierungsgebiet Winsstraße gele-
genen Einrichtung in der Jablonskistraße und mehreren neu gegründeten Eltern-Kind-Initia-
tiven gedeckt. 
 
Die defizitäre Freiflächensituation am Grundschulstandort in der Pasteurstraße 10 - 12 (Ho-
mer-Grundschule) hat mit der Neugestaltung des Schulhofes und der Einrichtung des Spiel-
platzes eine Verbesserung erfahren. Dem hohen Bedarf an Grundschulplätzen soll mit der 
Einrichtung einer Grundschule auf dem Standort Pasteurstraße 7 - 11 begegnet werden. 
Doch erst mit dem Neubau der Sporthalle auf den benachbarten Grundstücken Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 6 - 9 können die Sanierungsziele an diesem Standort erreicht werden.  
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Der Bedarf an weiterführenden Schulen wird durch die Kurt-Schwitters-Oberschule gedeckt, 
für die umfangreichen Erneuerungsarbeiten an beiden Standorten (Greifswalder Straße 25 
und Bötzowstraße 11) sowohl an der Bausubstanz als auch in den Schulhöfen realisiert 
wurden. Ein behindertengerechte Ausbau wie auch die zeitgemäße Ausstattung mit Fach-
räumen konnte gewährleistet werden. Für den unbedingt erforderlichen Sporthallenneubau 
wurde im Zuge der Neuordnung des Schweizer Gartens das notwendige Grundstück er-
worben.  
 
Die dringend erforderliche Kinder- und Jugendeinrichtung soll am Standort Pasteurstraße 
22 gesichert werden. Als einzige kommunale kulturelle Einrichtung im Sanierungsgebiet 
dient die „Kinder- und Jugendbibliothek“ in der Esmarchstraße 18, die zurzeit mit viel bür-
gerschaftlichem Engagement ehrenamtlich vom Trägerverein „Prokiez e.V.“ betrieben wird. 
Entscheidende Impulse für das kulturelle Leben im Gebiet gehen von dem sanierten und 
überregional bedeutsamen Kino „Filmtheater am Friedrichshain“ aus, dessen identitätsstif-
tender Charakter im Gebiet besonders ausgeprägt ist.  
 
Grün- und Freiflächen 
Mit der Erneuerung der beiden vorhandenen Spielplätze in der Pasteurstraße 24/26 und Am 
Friedrichshain 19 - 21 sowie der Neuanlage von drei Spielplätzen auf Eckgrundstücken 
konnte die stark defizitäre Versorgung entscheidend verbessert werden. Noch in Vorberei-
tung befindet sich die Maßnahme zur Aufwertung des Spielplatzes in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Straße 22 - 27.  
 
Die Planung und Umgestaltung der Freiflächen erfolgte in Kooperation mit der Betroffenen-
vertretung unter besonderer Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Anwohnerinnen 
und Anwohnern. Private Freiflächen in Wohnhöfen konnten durch Auslagerung von Pkw-
Stellplätzen, Entsiegelung und Neugestaltung wesentlich qualifiziert werden. Bewohner-
initiativen wurden mit dem 100-Höfe-Programm initiiert. Die Erneuerung privater Höfe ent-
spricht in etwa der Erneuerung des Wohnungsbestandes. 
 
Gewerbe 
Standortprägend war die Revitalisierung des historischen „Filmtheater am Friedrichshain“ 
und des Verlagsgebäudes aus den 1930er Jahren. Die Umnutzungen von historischen Ge-
werbebauten, wie der ehemaligen Brauerei oder von Fabrikgebäude zu Wohnraum (Loft-
wohnen), zeugen von der hohen Lagegunst und Attraktivität des Sanierungsgebiets Böt-
zowviertel.  
 
Verkehr 
Bereits zu Beginn des Sanierungsprozesses ist das Gebiet als Tempo-30-Zone ausgewie-
sen worden. Dies kam nach Verlagerung der Buslinie auch für die Bötzowstraße zum Tra-
gen. Zur weitern Verkehrsberuhigung wurden die Knoten Bötzowstraße/Hufelandstraße, 
Bötzowstraße/Pasteurstraße und Hufelandstraße/Esmarchstraße umgebaut. Für die Haupt-
verkehrsstraße Am Friedrichshain wurden geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen initi-
iert, um die Barrierewirkung zum Volkspark Friedrichshain einzuschränken. Mit dem Umbau 
des Einmündungsbereiches der Bötzowstraße wird gleichzeitig auch eine kleine städtische 
Platzsituation geschaffen. Durch den Bau von Querungshilfen vor Infrastruktureinrichtun-
gen, öffentlichen Grün- und Spielflächen konnte die Verkehrssicherheit erhöht werden.  
Mit der Erneuerung der Gehwege und der Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der 
Greifswalder Straße sowie der Schaffung eines Angebotsstreifens für Fahrradfahrerinnen 
und Fahrradfahrer und der Aufstellung von Fahrradbügeln wurde auch die Infrastruktur für 
Radfahrer, Radfahrerinnen, Fußgängerinnen und Fußgänger spürbar verbessert.  
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Soziale Sanierungsergebnisse: 
Mit den Förderprogrammen Soziale Stadterneuerung und Bauliche Selbsthilfe wurde ein 
Pool von 404 miet- und belegungsgebundenen Wohnungen für sanierungsbetroffene Miete-
rinnen und Mieter aus dem Sanierungsgebiet bereitgestellt. Dieses Angebot hat dämpfende 
Wirkung auf die Mietpreisgestaltung im Gebiet. Es wirkt sich positiv auf die soziale Mi-
schung aus und trägt wesentlich dazu bei, das Sanierungsziel „Vermeidung der Verdrän-
gung von Gebietsbewohnern“ zu erfüllen. Die freifinanzierte Erneuerung wurde mit Sozial-
planverfahren sozialverträglich gestaltet. In diesen werden die Belange und Interessen von 
Mieterinnen, Mietern, Eigentümerinnen und Eigentümern nach Möglichkeit zum Ausgleich 
gebracht. Verbleibende finanzielle Härten wurden durch Härteausgleichszahlungen vorü-
bergehend gemildert. 
Bürgerbeteiligung ist ein zentrales Element der sozialverträglichen Stadterneuerung. Der 
Sanierungsprozess wurde durch die kontinuierliche Beteiligung der gewählten Betroffenen-
vertretung sowie die Partizipation unterschiedlicher Bewohnergruppen an der Planung und 
Realisierung von Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und bei Verkehrsfragen begleitet.  
 
 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2009 in T € 
 

 
RVO Planungsziele Sanie-

rungsziele 

erreichter 
Stand 

31.12.2009 
     

Infrastruktur 60 373 30.596 
100 % 

18.532 
61 % 

14.969 
49 % 

     

Wohnumfeld 10 048 11.884 
100 % 

5.491 
46 % 

5.036 
42 % 

     

Gesamt 70.421 42.480 24.023 20.005 
     

Mod/Inst 
Wohnraum 

3.681 WE 3.186 WE 
100 %  2.063 WE 

65 % 
 
 
4.7 Sicherung der Sanierungsergebnisse  
 
Bis jetzt sind 35 % des Wohnungsbestandes noch nicht umfassend modernisiert und in-
stand gesetzt worden. In etwa 2/3 dieser Wohnungen wurden jedoch bereits Teilmaßnah-
men umgesetzt. Zur Vermeidung von Verdrängung im Zuge weiterer Sanierungsmaßnah-
men, insbesondere von einkommensschwachen Familien und Alleinerziehenden, soll das 
bezirkliche Belegungsmanagement mietpreisgebundener Wohnungen über den Sanie-
rungszeitraum hinaus weitergeführt werden. 
 
Die Attraktivität des Quartiers Bötzowstraße als relativ ruhiger, familienfreundlicher und ci-
tynaher Wohn- und Arbeitsort hat den Nachfragedruck in den letzten Jahren kontinuierlich 
erhöht. Infolge dessen werden die noch vorhandenen Verdichtungspotenziale (Dachaus-
bau, Aufstockung, Verdichtung in hinteren Grundstücksbereichen sowie Neuordnungsberei-
che) zunehmend wahrgenommen und ausgeschöpft. Zur Steuerung einer verträglichen 
städtebaulichen Entwicklung sollen die Möglichkeiten der verbindlichen Bauleitplanung ge-
prüft und ggf. angewendet werden. 
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Anlage 2 der Abgeordnetenhausvorlage 
 

I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte  
 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

Zehnte Verordnung 
über die förmliche Festlegung von Sanierungs-

gebieten 
Vom 18. November 1994 

 
Zuletzt geändert durch die Elfte Verordnung zur Änderung 
von Verordnungen über die förmliche Festlegung von Sa-
nierungsgebieten vom 8.Juni 2010 (GVBl. S. 347) 

Zehnte Verordnung 
über die förmliche Festlegung von Sanierungs-

gebieten 
Vom 18. November 1994 

 
Zuletzt geändert durch die Zwölfte Verordnung zur 
Änderung von Verordnungen über die förmliche Fest-
legung von Sanierungsgebieten vom 12. April   2011  
(GVBl. S. 170) 

Auf Grund des § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. 
November 1994 (BGBl. I S. 3486), in Verbindung mit § 15 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs vom 11. Dezember 1987 (GVBl. S. 2731), 
zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 19. Juli 
1994 (GVBl. S. 241), wird verordnet: 
 

(unverändert) 

§ 1 
 
(1) Die folgenden Gebiete werden als Sanierungsgebiete 
förmlich festgelegt: 
1.  (aufgehoben) 
2.  (aufgehoben) 
3. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg - Teutoburger  
        Platz 
4. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Winsstraße 
5. Sanierungsgebiet Friedrichshain-Warschauer Straße 
6. (aufgehoben) 
7. Sanierungsgebiet Treptow-Niederschöneweide 
8. (aufgehoben) 
9. (aufgehoben) 
10. (aufgehoben) 
11. Sanierungsgebiet Pankow -Wollankstraße 

 
(2) Ein Auszug aus der Karte 1 : 1000 mit der flurstücks-
genauen Abgrenzung der Sanierungsgebiete ist zur kos-
tenfreien Ansicht während der Dienststunden im Landes-
archiv Berlin, Eichborndamm 115 - 121, 13403 Berlin, 
niedergelegt. 
 
(3) Die Abgrenzung der Sanierungsgebiete ist in den 
Übersichtskarten der Anlagen 3 bis 5, 7 und 11 dargestellt. 
Im Zweifelsfall bestimmt sich die Abgrenzung nach Absatz 
2. 

§ 1 
 
(1) Die folgenden Gebiete werden als Sanierungs-
gebiete förmlich festgelegt: 
1. (aufgehoben) 
2. (aufgehoben) 
3. Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Teutoburger 

Platz 
4. (aufgehoben) 
5. (aufgehoben) 
6. (aufgehoben) 
7. Sanierungsgebiet Treptow-Niederschöneweide 
8. (aufgehoben) 
9. (aufgehoben) 
10. (aufgehoben) 
11.  (aufgehoben) 
 
(unverändert) 
 
 
 
 
 
(3) Die Abgrenzung der Sanierungsgebiete ist in den 
Übersichtskarten der Anlagen 3 und 7 dargestellt. Im 
Zweifelsfall bestimmt sich die Abgrenzung nach Ab-
satz 2. 

§ 2 
 
(1) Die Sanierungsmaßnahmen werden in den einzelnen 
Sanierungsgebieten und- gebietsteilen in folgendem Ver-
fahren durchgeführt: 
 
1. (aufgehoben) 
2. (aufgehoben) 
3. Prenzlauer Berg – Teutoburger Platz: 

umfassendes Verfahren 

§ 2 
 
(1) Die Sanierungsmaßnahmen werden in den einzel-
nen Sanierungsgebieten und- gebietsteilen in folgen-
dem Verfahren durchgeführt: 
 
1. (aufgehoben) 
2. (aufgehoben) 
3. Prenzlauer Berg-Teutoburger Platz: 

umfassendes Verfahren 
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Alte Fassung Neue Fassung 

4. Prenzlauer Berg-Winsstraße: 
umfassendes Verfahren 

5. Friedrichshain-Warschauer Straße: 
umfassendes Verfahren 

6. (aufgehoben) 
7. Treptow-Niederschöneweide: 

teilweise umfassendes Verfahren 
teilweise vereinfachtes Verfahren 

8. (aufgehoben) 
9. (aufgehoben) 
10. (aufgehoben) 
11. Pankow-Wollankstraße: 

umfassendes Verfahren. 
 
(2) Für die Abgrenzung der Gebiete und Gebietsteile, in 
denen die Sanierung im umfassenden oder vereinfachten 
Verfahren durchgeführt wird, gilt § 1 Abs. 2 und 3 entspre-
chend. 
 
(3) Für die Gebiete und Gebietsteile, in denen die Sanie-
rung im umfassenden Verfahren durchgeführt wird, finden 
die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 
152 bis 156 a des Baugesetzbuchs Anwendung. 
 
(4) Für die Gebietsteile, in denen die Sanierung im verein-
fachten Verfahren durchgeführt wird, ist die Anwendung 
der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 
152 bis 156 a des Baugesetzbuchs ausgeschlossen. 

4. (aufgehoben) 
 

5. (aufgehoben) 
 

6. (aufgehoben) 
7. Treptow-Niederschöneweide: 

teilweise umfassendes Verfahren 
teilweise vereinfachtes Verfahren 

8. (aufgehoben) 
9. (aufgehoben) 
10. (aufgehoben) 
11. (aufgehoben) 

 
 
((unverändert) 
 
 
 
 
(unverändert) 
 
 
 
 
(unverändert) 
 

§ 3 
 

Für alle Gebiete finden die Vorschriften der §§ 144 und 
145 des Baugesetzbuchs über genehmigungspflichtige 
Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge Anwendung. 

§ 3 
 

(unverändert) 
 

§ 4 
 
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung über-
prüfen lassen will, muss 

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, 
die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetz-
buchs bezeichnet oder die in dem Gesetz zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs enthalten sind, innerhalb ei-
nes Jahres und 
 

2. Mängel der Abwägung innerhalb von sieben Jahren 
seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber der für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
zuständigen Senatsverwaltung geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist dazulegen. Nach § 215 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs und nach § 20 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs ist die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie des Ab-
wägungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen unbeachtlich. 

 
(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die 
für die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vor-
schriften verletzt worden sind. 
 
 
 
 

§ 4 
 

(unverändert) 
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Alte Fassung Neue Fassung 

§ 5 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

§ 5 
 
(unverändert) 

 
Elfte Verordnung 

über die förmliche Festlegung von Sanierungs-
gebieten 

Vom 25. Oktober 1995 
 

Geändert durch die Elfte Verordnung zur Änderung von 
Verordnungen über die förmliche Festlegung von Sanie-
rungsgebieten vom 08. Juni 2010 (GVBl. S. 347 ) 
 

(aufgehoben) 

Auf Grund des § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. 
November 1994 (BGBl. I S. 3486), in Verbindung mit § 15 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs vom 11. Dezember 1987 (GVBl. S. 2731), 
zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 19. 
Juli 1994 (GVBl. S. 241), wird verordnet: 
 

 

§ 1 
 
(1) Das Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Bötzowstraße 
wird förmlich festgelegt. 
 
(2) Ein Auszug aus der Karte 1 : 1000 mit der flurstücks-
genauen Abgrenzung des Sanierungsgebiets ist zur kos-
tenfreien Ansicht während der Dienststunden im Landes-
archiv Berlin, Eichborndamm 115-121, 13403 
Berlin, niedergelegt. 
 
(3) Die Abgrenzung des Sanierungsgebiets ist in der Ü-
bersichtskarte der Anlage dargestellt. Im Zweifelsfall be-
stimmt sich die Abgrenzung nach Absatz 2. 

 

§ 2 
 
(1) Die Sanierungsmaßnahmen werden in dem Sanie-
rungsgebiet Prenzlauer Berg-Bötzowstraße im umfassen-
den Verfahren durchgeführt. 
 
(2) Für das Sanierungsgebiet Prenzlauer Berg-Bötzow-
straße finden die Vorschriften der §§ 144 und 145 des 
Baugesetzbuchs über genehmigungspflichtige Vorhaben, 
Teilungen und Rechtsvorgänge und die besonderen sanie-
rungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a des 
Baugesetzbuchs Anwendung. 
 
(3) (aufgehoben) 

 

§ 3 
(aufgehoben) 

 

§ 4 
 

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung über-
prüfen lassen will, muss 

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet oder die in dem Gesetz zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, in-
nerhalb eines Jahres und 
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2. Mängel der Abwägung innerhalb von sieben Jahren 

seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber der für städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men zuständigen Senatsverwaltung geltend machen; 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist dazulegen. Nach § 215 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs und nach § 20 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs ist die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie des Ab-
wägungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen unbeachtlich. 

 
(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die 
für die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vor-
schriften verletzt worden sind. 
 

§ 5 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhausvorlage 
 
 
II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften  
 
 
1. Artikel 104b Grundgesetz  
 
(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den 

Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und der Ge-
meinden (Gemeindeverbände) gewähren, die 
1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder 
2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder 
3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. 

 
(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird durch Bun-

desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf Grund des Bundes-
haushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel sind befristet zu 
gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 
Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeiträgen zu gestalten. 

 
(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung 

der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten.,  
 
 
2. Artikel 64 der Verfassung von Berlin 
 
(1) Durch Gesetz kann der Senat oder ein Mitglied des Senats ermächtigt werden, Rechts-

verordnungen zu erlassen. Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung müssen 
im Gesetz bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Rechtsverordnung an-
zugeben. 

 
(2) Zur Festsetzung von Bebauungsplänen und Landschaftsplänen können die Bezirke durch 

Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Die Ermächtigung kann sich 
auch auf andere baurechtliche Akte, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, 
sowie auf naturschutzrechtliche Veränderungsverbote erstrecken. Dies gilt nicht für Gebie-
te mit außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

 
(3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich zur 

Kenntnisnahme vorzulegen. Verwaltungsvorschriften sind dem Abgeordnetenhaus auf 
Verlangen vorzulegen. 

 
 
3. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt machung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 4  des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) geändert worden ist.  

 
 
§ 136 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
 
(1) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche Vorbereitung 

und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden nach den Vorschriften 
dieses Teils vorbereitet und durchgeführt. 
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(2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Be-
hebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.  
Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn 
1.  das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Be-

schaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen 
nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach sei-
ner Lage und Funktion obliegen. 

 
(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen Gebiet städtebauliche Miss-

stände vorliegen, sind insbesondere zu berücksichtigen 
1.  die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden 

und arbeitenden Menschen in bezug auf 
a) die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten, 
b) die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten, 
c) die Zugänglichkeit der Grundstücke, 
d) die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten, 
e) die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand, 
f) die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrs-
anlagen ausgehen, insbesondere durch Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen, 
g) die vorhandene Erschließung; 

2.  die Funktionsfähigkeit des Gebiets in Bezug auf 
a) den fließenden und ruhenden Verkehr, 
b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter Berück-

sichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich, 
c) die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstattung mit Grünflächen, 

Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter 
Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im Ver-
flechtungsbereich. 

 
(4) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen 

dazu beitragen, dass 
1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den sozialen,  

hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird, 
2. die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt wird, 
3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderungen an 

gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und der Bevölke-
rungsentwicklung entspricht oder 

4.  die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt werden, die Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und den Erfordernissen des Denk-
malschutzes Rechnung getragen wird.  

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht ab-
zuwägen. 
 
 
§ 141 - Vorbereitende Untersuchungen  
 
(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets die vorberei-

tenden Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich sind, um Be-
urteilungsunterlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, 
strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die an-
zustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen.  
 
Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen er-
strecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ih-
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ren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraus-
sichtlich ergeben werden. 

 
(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hinreichende Be-

urteilungsunterlagen bereits vorliegen. 
 
(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluss über den Beginn 

der vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen. 

 
(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der vorberei-

tenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 über die Beteiligung und Mit-
wirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öffent-
licher Aufgabenträger Anwendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf die Durchführung ei-
nes Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 und auf die Beseitigung einer baulichen Anlage 
entsprechend anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets wird ein 
Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid über die Zurück-
stellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zweiter Halbsatz unwirksam. 

 
 
§ 143 - Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanie rungsvermerk 
 
(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann auch 

ortsüblich bekanntmachen, dass eine Sanierungssatzung beschlossen worden ist; § 10 
Abs. 3 Sätze 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung nach den 
Sätzen 1 und 2 ist - außer im vereinfachten Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften des 
Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung 
rechtsverbindlich. 

 
(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Sanierungssatzung mit und 

hat hierbei die von der Sanierungssatzung betroffenen Grundstücke einzeln aufzuführen. 
Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser Grundstücke einzutragen, dass eine 
Sanierung durchgeführt wird (Sanierungsvermerk). § 54 Abs. 2 und 3 ist entsprechend an-
zuwenden. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn in der Sanierungssatzung die 
Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 ausgeschlossen ist. 

 
 
§ 144 - Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsv orgänge 
 
(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 

Gemeinde 
1.  die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen; 
2.  Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den 

Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf be-
stimmte Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird. 

 
(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 

Gemeinde 
1.  die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und Ver-

äußerung eines Erbbaurechts; 
2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die Bestel-

lung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des § 148 
Abs. 2 im Zusammenhang steht; 
 

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 1 
oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag 
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genehmigt worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingli-
che Rechtsgeschäft als genehmigt; 

4.  die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 
5. die Teilung eines Grundstücks. 

 
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte Sa-

nierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekannt zu 
machen. 

 
(4) Keiner Genehmigung bedürfen 

1.  Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für 
das Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist; 

2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der gesetz-
lichen Erbfolge; 

3.  Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsge-
biets baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, von denen 
die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit de-
ren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung; 

4.  Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der Landesver-
teidigung dienen; 

5.  der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezoge-
nen Grundstücks durch den Bedarfsträger. 

 
 
§ 145 Genehmigung 
 
(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt; § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entspre-

chend anzuwenden. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine bau-
rechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt. Im Falle des Satzes 2 ist über 
die Genehmigung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Bau-
genehmigungsbehörde zu entscheiden; § 22 Abs. 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass die Genehmigungsfrist höchstens um zwei Monate verlän-
gert werden darf. 

 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das 

Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich der Teilung eines Grundstücks oder die damit 
erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglich machen oder 
wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen würde. 

 
(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die wesentliche Erschwerung dadurch beseitigt 

wird, dass die Beteiligten für den Fall der Durchführung der Sanierung für sich und ihre 
Rechtsnachfolger 
1. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 1 auf Entschädigung für die durch das Vorhaben 

herbeigeführten Werterhöhungen sowie für werterhöhende Änderungen, die auf Grund 
der mit dem Vorhaben bezweckten Nutzung vorgenommen werden, verzichten; 

2.  in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 auf Entschädigung für die 
Aufhebung des Rechts sowie für werterhöhende Änderungen verzichten, die auf Grund 
dieser Rechte vorgenommen werden. 

 
(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in den Fällen des § 144 Abs. 1 auch befristet oder 

bedingt erteilt werden. § 51 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Ge-
nehmigung kann auch vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrags abhängig gemacht 
werden, wenn dadurch Versagungsgründe im Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt werden.  
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(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde die Übernahme 

des Grundstücks verlangen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die Durchführung 
der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder 
es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die Flächen ei-
nes land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, kann der Eigentümer von der Gemeinde die Ü-
bernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfüllung des Über-
nahmeverlangens für die Gemeinde keine unzumutbare Belastung bedeutet; die Gemein-
de kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht berufen, soweit die außerhalb des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets gelegenen Grundstücke nicht mehr in angemes-
senem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden können. Kommt eine Einigung 
über die Übernahme nicht zustande, kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums 
an dem Grundstück verlangen. Für die Entziehung des Eigentums sind die Vorschriften 
des Fünften Teils des Ersten Kapitels entsprechend anzuwenden. § 43 Abs. 1, 4 und 5 
sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 

 
(6) § 22 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine Genehmigung allgemein erteilt oder 

nicht erforderlich, hat die Gemeinde darüber auf Antrag eines Beteiligten ein Zeugnis aus-
zustellen. 

 
 
§ 149 - Kosten- und Finanzierungsübersicht  
 
(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzierungsübersicht 

aufzustellen. Die Übersicht ist mit den Kosten- und Finanzierungsvorstellungen anderer 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Sanierung berührt wird, ab-
zustimmen und der höheren Verwaltungsbehörde vorzulegen. 

 
(2) In der Kostenübersicht hat die Gemeinde die Kosten der Gesamtmaßnahme darzustellen, 

die ihr voraussichtlich entstehen. Die Kosten anderer Träger öffentlicher Belange für Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Sanierung sollen nachrichtlich angegeben werden. 

 
(3) In der Finanzierungsübersicht hat die Gemeinde ihre Vorstellungen über die Deckung der 

Kosten der Gesamtmaßnahme darzulegen. Finanzierungs- und Förderungsmittel auf an-
derer gesetzlicher Grundlage sowie die Finanzierungsvorstellungen anderer Träger öffent-
licher Belange sollen nachrichtlich angegeben werden. 

 
(4) Die Kosten- und Finanzierungsübersicht kann mit Zustimmung der nach Landesrecht zu-

ständigen Behörde auf den Zeitraum der mehrjährigen Finanzplanung der Gemeinde be-
schränkt werden. Das Erfordernis, die städtebauliche Sanierungsmaßnahme innerhalb ei-
nes absehbaren Zeitraums durchzuführen, bleibt unberührt. 

 
(5) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungsbehörde können von anderen Trägern öffent-

licher Belange Auskunft über deren eigene Absichten im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzierungsvorstellungen verlangen.  

 
(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann von der Gemeinde Ergänzungen oder Änderungen 

der Kosten- und Finanzierungsübersicht verlangen. Sie hat für ein wirtschaftlich sinnvolles 
Zusammenwirken der Gemeinde und der anderen Träger öffentlicher Belange bei der 
Durchführung ihrer Maßnahmen zu sorgen und die Gemeinde bei der Beschaffung von 
Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten zu unterstützen. 
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§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers 
 
(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks 

hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu 
entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines 
Grundstücks entspricht. Miteigentümer haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil heranzuziehen. Werden im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Er-
schließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 hergestellt, erweitert oder verbessert, sind 
Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen auf Grundstücke im 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwenden. Satz 3 gilt entsprechend für die 
Anwendung der Vorschrift über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen im Sinne 
des § 135a Abs. 3. 

 
(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts des Grundstücks besteht aus 

dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben würde, 
wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre (Anfangswert), 
und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche 
Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert). 

 
(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass der Ausgleichsbetrag abweichend 

von Absatz 1 Satz 1 ausgehend von dem Aufwand (ohne die Kosten seiner Finanzierung) 
für die Erweiterung oder Verbesserung von Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 (Verkehrsanlagen) in dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; Voraus-
setzung für den Erlass der Satzung sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanierungsbeding-
te Erhöhung der Bodenwerte der Grundstücke in dem Sanierungsgebiet nicht wesentlich 
über der Hälfte dieses Aufwands liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu welcher 
Höhe der Aufwand der Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie darf 50 vom Hundert nicht 
übersteigen. Im Geltungsbereich der Satzung berechnet sich der Ausgleichsbetrag für das 
jeweilige Grundstück nach dem Verhältnis seiner Fläche zur Gesamtfläche; als Gesamt-
fläche ist die Fläche des Sanierungsgebiets ohne die Flächen für die Verkehrsanlagen zu 
Grunde zu legen. § 128 Abs. 1 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

 
(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (§§ 162 und 163) zu entrichten. 

Die Gemeinde kann die Ablösung im Ganzen vor Abschluss der Sanierung zulassen; da-
bei kann zur Deckung von Kosten der Sanierungsmaßnahme auch ein höherer  Betrag als 
der Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichsbe-
tragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Aus-
gleichsbetragspflichtige an der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung ein berechtigtes 
Interesse hat und der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden 
kann. 

 
(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an; der Betrag wird einen Mo-

nat nach der Bekanntgabe des Bescheids fällig. Vor der Festsetzung des Aus-
gleichsbetrags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gelegenheit zur Stellungnahme und 
Erörterung der für die Wertermittlung seines Grundstücks maßgeblichen Verhältnisse so-
wie der nach § 155 Abs. 1 anrechenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu ge-
ben. Der Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

 
(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in ein Tilgungs-

darlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht zugemutet werden kann, die Verpflichtung bei 
Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu erfüllen. Die Darlehensschuld ist mit höchs-
tens 6 vom Hundert jährlich zu verzinsen und mit 5 vom Hundert zuzüglich der ersparten 
Zinsen jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz kann im Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herab-
gesetzt werden und das Darlehen niedrig verzinslich oder zinsfrei gestellt werden, wenn 
dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten oder zur Vermeidung 
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einer von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu vertretenden Unwirtschaftlichkeit der 
Grundstücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll den zur Finanzierung der Neubebau-
ung, Modernisierung oder Instandsetzung erforderlichen Grundpfandrechten den Vorrang 
vor einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfandrecht einräumen. 

 
(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den Absätzen 1 bis 4 zu ent-

richtenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald auf dem Grundstück ei-
ne den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende Bebauung oder sonstige Nut-
zung zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

 
 
§ 155 Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen 
 
(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen, 

1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bodenwerterhöhungen des Grund-
stücks, die bereits in einem anderen Verfahren, insbesondere in einem Ent-
eignungsverfahren berücksichtigt worden sind; für Umlegungsverfahren bleibt Absatz 2 
unberührt, 

2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer zulässigerweise 
durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; soweit der Eigentümer gemäß § 146 Abs. 3 
Ordnungsmaßnahmen durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im 
Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geändert hat, sind jedoch die ihm 
entstandenen Kosten anzurechnen, 

3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer beim Erwerb des 
Grundstücks als Teil des Kaufpreises in einem den Vorschriften der Nummern 1 und 2 
sowie des § 154 entsprechenden Betrag zulässigerweise bereits entrichtet hat. 

 
(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach Maßgabe des § 153 Abs. 5 

durchgeführt worden ist. 
 
(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder für zu bezeich-

nende Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags absehen, 
wenn 
1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermittelt worden ist und 
2.  der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis 

zu den möglichen Einnahmen steht. 
Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die Sanierung abge-
schlossen ist. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz oder teil-

weise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten 
geboten ist. Die Freistellung kann auch vor Abschluss der Sanierung erfolgen.  

 
(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge einschließlich 

der Bestimmungen über die Stundung und den Erlass entsprechend anzuwenden. 
 

 
(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen oder Kosten für die Errichtung 

oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über den nach 
§ 154 und Absatz 1 ermittelten Ausgleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung nicht 
vertraglich ausgeschlossen wurde. 
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§ 156 Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festl egung  
 
(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die vor der förm-

lichen Festlegung entstanden sind, bleiben unberührt. Entsprechendes gilt für Kosten-
erstattungsbeträge im Sinne des § 135a Abs. 3. 

 
(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets in einem 

Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet bezieht, den Umlegungsplan 
nach § 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorwegentscheidung nach § 76 getroffen wor-
den, bleibt es dabei. 

 
(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets den 

Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in dem Gebiet gelegenes Grundstück erlassen 
oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet worden, sind die Vorschriften des Ersten 
Kapitels weiter anzuwenden. 

 
 
§ 156a - Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßn ahme 
 
(1) Ergibt sich nach der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und der 

Übertragung eines Treuhandvermögens des Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei ihr 
ein Überschuss der bei der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser 
Überschuss auf die Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke zu ver-
teilen. Maßgebend sind die Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung des Be-
schlusses über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets. Ist nach diesem Zeit-
punkt das Eigentum gegen Entgelt übertragen worden, so steht der auf das Grundstück 
entfallende Anteil dem früheren Eigentümer und dem Eigentümer, der zu einem Aus-
gleichsbetrag nach § 154 herangezogen worden ist, je zur Hälfte zu. 

 
(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Anteile des Überschusses sind nach dem 

Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im Sinne des § 154 Abs. 2 zu bestimmen. 
 
(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr 

oder Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffentlichen Haushalts zur Deckung von Kos-
ten der Vorbereitung oder Durchführung der Sanierungsmaßnahme gewährt worden sind. 
Im Übrigen bestimmt sich das Verfahren zur Verteilung des Überschusses nach landes-
rechtlichen Regelungen. 

 
 
§ 157 - Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde  
 
(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung oder 

Durchführung der Sanierung obliegen, eines geeigneten Beauftragten bedienen. Sie darf 
jedoch die Aufgabe, 
1. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die der Gemeinde nach den §§ 

146 bis 148 obliegen, 
2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung 

im Auftrag der Gemeinde zu erwerben, 
 
 

3.  der Sanierung dienende Mittel zu bewirtschaften, 
nur einem Unternehmen (Sanierungsträger) übertragen, das die Voraussetzungen für die 
Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträger nach § 158 erfüllt. 
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(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Aufgaben eines für eigene 
Rechnung tätigen Sanierungsträgers nicht demselben Unternehmen oder einem rechtlich 
oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Unternehmen übertragen. 

 
 
§ 162 - Aufhebung der Sanierungssatzung 
 
(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben, wenn 

1.  die Sanierung durchgeführt ist oder 
2.  die Sanierung sich als undurchführbar erweist oder 
3.  die Sanierungsabsicht aus anderen Gründen aufgegeben wird oder 
4.  die nach § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 für die Durchführung der Sanierung festgelegte 

Frist abgelaufen ist. Sind diese Voraussetzungen nur für einen Teil des förmlich festge-
legten Sanierungsgebiets gegeben, ist die Satzung für diesen Teil aufzuheben. 

 
(2) Der Beschluss der Gemeinde, durch den die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 

ganz oder teilweise aufgehoben wird, ergeht als Satzung. Die Satzung ist ortsüblich be-
kannt zu machen. Die Gemeinde kann auch ortsüblich bekanntmachen, dass eine Sat-
zung zur Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets beschlossen wor-
den ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Mit der Bekanntmachung 
wird die Satzung rechtsverbindlich. 

 
(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke zu löschen.  
 
 
§ 163 Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne Gru ndstücke 
 
(1) Die Gemeinde kann die Sanierung für ein Grundstück als abgeschlossen erklären, wenn 

entsprechend den Zielen und Zwecken der Sanierung 
1. das Grundstück bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt wird oder 
2. das Gebäude modernisiert oder instandgesetzt ist. 
Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde die Sanierung für das Grundstück als ab-
geschlossen zu erklären. 

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt die Durchführung 
der Sanierung für einzelne Grundstücke durch Bescheid an die Eigentümer für abge-
schlossen erklären, wenn die den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende Be-
bauung oder sonstige Nutzung oder die Modernisierung oder Instandsetzung auch ohne 
Gefährdung der Ziele und Zwecke der Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. 
Ein Rechtsanspruch auf Abgabe der Erklärung besteht in diesem Fall nicht. 

(3) Mit der Erklärung entfällt die Anwendung der §§ 144, 145 und 153 für dieses Grundstück. 
Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, den Sanierungsvermerk zu löschen. 

 
 
§ 172 - Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenar t von Gebieten  

(Erhaltungssatzung) 
 
(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete 

bezeichnen, in denen 
1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebauli-

chen Gestalt (Absatz 3), 
2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder 
3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen (Absatz 5) 
 
der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung bedürfen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bedarf auch die Errichtung baulicher An-
lagen der Genehmigung. Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Die 
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Landesregierungen werden ermächtigt, für die Grundstücke in Gebieten einer Satzung 
nach Satz 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf 
Jahren zu bestimmen, dass die Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 
1 des Wohnungseigentumsgesetzes) an Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwe-
cken zu dienen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung erfolgen darf. Ein solches Verbot 
gilt als Verbot im Sinne des § 135 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. In den Fällen des Sat-
zes 4 ist § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 6 und 8 entsprechend anzuwenden. 

 
(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Erhaltungssatzung gefasst und ortsüblich be-

kannt gemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des Ab-
satzes 1 entsprechend anzuwenden. 

 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 darf die Genehmigung nur versagt werden, 

wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen 
das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebauli-
cher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung 
zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche 
Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 

 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 darf die Genehmigung nur versagt 

werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebauli-
chen Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung 
des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen Anlage oder ein Absehen von der Be-
gründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn 
1. die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungs-

zustands einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungs-
rechtlichen Mindestanforderungen dient, 

2. das Grundstück zu einem Nachlass gehört und Wohnungseigentum oder Teileigentum 
zugunsten von Miterben oder Vermächtnisnehmern begründet werden soll, 

3. das Wohnungseigentum oder Teileigentum zur eigenen Nutzung an Familienangehöri-
ge des Eigentümers veräußert werden soll, 

4. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter auf Übertragung von Wohnungseigentum 
oder Teileigentum nicht erfüllt werden können, zu deren Sicherung vor dem Wirksam-
werden des Genehmigungsvorbehalts eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist, 

5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antragstellung zur Begründung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum nicht zu Wohnzwecken genutzt wird oder 

6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren ab der Begründung von 
Wohnungseigentum Wohnungen nur an die Mieter zu veräußern; eine Frist nach § 
577a Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verkürzt sich um sieben Jahre. Die 
Frist nach § 577a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entfällt. In den Fällen des Sat-
zes 3 Nr. 6 kann in der Genehmigung bestimmt werden, dass auch die Veräußerung 
von Wohnungseigentum an dem Gebäude während der Dauer der Verpflichtung der 
Genehmigung der Gemeinde bedarf. Diese Genehmigungspflicht kann auf Ersuchen 
der Gemeinde in das Wohnungsgrundbuch eingetragen werden; sie erlischt nach Ab-
lauf der Verpflichtung. 
 
 

 
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 darf die Genehmigung nur versagt werden, um 

einen den sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf auf der Grundlage eines Sozial-
plans (§ 180) zu sichern. Ist ein Sozialplan nicht aufgestellt worden, hat ihn die Gemeinde 
in entsprechender Anwendung des § 180 aufzustellen. Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 
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§ 177 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot  
 
(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit Missstände 

oder Mängel auf, deren Beseitigung oder Behebung durch Modernisierung oder Instand-
setzung möglich ist, kann die Gemeinde die Beseitigung der Missstände durch ein Moder-
nisierungsgebot und die Behebung der Mängel durch ein Instandsetzungsgebot anordnen. 
Zur Beseitigung der Missstände und zur Behebung der Mängel ist der Eigentümer der 
baulichen Anlage verpflichtet. In dem Bescheid, durch den die Modernisierung oder In-
standsetzung angeordnet wird, sind die zu beseitigenden Missstände oder zu behebenden 
Mängel zu bezeichnen und eine angemessene Frist für die Durchführung der erforderli-
chen Maßnahmen zu bestimmen. 

 
(2) Missstände liegen insbesondere vor, wenn die bauliche Anlage nicht den allgemeinen An-

forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht. 
 
(3) Mängel liegen insbesondere vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse 

oder Einwirkungen Dritter 
1. die bestimmungsgemäße Nutzung der baulichen Anlage nicht nur unerheblich beein-

trächtigt wird, 
2.  die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild 

nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder 
3.  die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbe-

sondere geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll. Kann die 
Behebung der Mängel einer baulichen Anlage nach landesrechtlichen Vorschriften 
auch aus Gründen des Schutzes und der Erhaltung von Baudenkmälern verlangt wer-
den, darf das Instandsetzungsgebot nur mit Zustimmung der zuständigen Landesbe-
hörde erlassen werden. In dem Bescheid über den Erlass des Instandsetzungsgebots 
sind die auch aus Gründen des Denkmalschutzes gebotenen Instandsetzungsmaß-
nahmen besonders zu bezeichnen. 

 
(4) Der Eigentümer hat die Kosten der von der Gemeinde angeordneten Maßnahmen insoweit 

zu tragen, als er sie durch eigene oder fremde Mittel decken und die sich daraus ergeben-
den Kapitalkosten sowie die zusätzlich entstehenden Bewirtschaftungskosten aus Erträ-
gen der baulichen Anlage aufbringen kann. Sind dem Eigentümer Kosten entstanden, die 
er nicht zu tragen hat, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit nicht eine andere 
Stelle einen Zuschuss zu ihrer Deckung gewährt. Dies gilt nicht, wenn der Eigentümer auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Kosten selbst zu tragen, oder wenn 
er Instandsetzungen unterlassen hat und nicht nachweisen kann, dass ihre Vornahme 
wirtschaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumuten war. Die Gemeinde kann mit dem Ei-
gentümer den Kostenerstattungsbetrag unter Verzicht auf eine Berechnung im Einzelfall 
als Pauschale in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes der Modernisierungs- oder 
Instandsetzungskosten vereinbaren. 

 
(5) Der vom Eigentümer zu tragende Kostenanteil wird nach der Durchführung der Moderni-

sierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Erträge ermittelt, 
die für die modernisierte oder instandgesetzte bauliche Anlage bei ordentlicher Bewirt-
schaftung nachhaltig erzielt werden können; dabei sind die mit einem Bebauungsplan, ei-
nem Sozialplan, einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme oder einer sonstigen städ-
tebaulichen Maßnahme verfolgten Ziele und Zwecke zu berücksichtigen. 
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§ 214 - Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif ten über die Aufstellung des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes  Verfahren  

 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die 

Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetz-
buch nur beachtlich, wenn 
1.  entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde be-

kannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutref-
fend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf 
das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 
Abs. 2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung 
mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 
5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Ent-
scheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe dar-
über, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei An-
wendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 
Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vor-
schriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen 
sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 
9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig 
ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den 
Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punk-
ten unvollständig ist; 

4.  ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht 
gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berech-
tigtes Interesse dargelegt wird. 

 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  

1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans 
(§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

2.  § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächen-
nutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennut-
zungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 
Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ein-
schließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

4.  im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 

 
(2a)  Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a aufgestellt worden 

sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes: 
1.  Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans zum Flächennutzungsplan ist für die Rechtswirksam-
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keit des Bebauungsplans auch unbeachtlich, wenn sie darauf beruht, dass die Voraus-
setzung nach § 13a Abs. 1 Satz 1 unzutreffend beurteilt worden ist. 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplans unbeachtlich. 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungs-
gemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeacht-
lich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans 
beachtlicher Mangel. 

4.  Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt 
als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan 
nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechts-
wirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 

den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der 
Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend 
gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 

 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur 

Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 
 
 
§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung v on Vorschriften 
 
(1) Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.  

 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzun-

gen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 

 
 
4.  Gesetz zu Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauG B) in der Fassung  

vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geände rt durch Gesetz  
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692) 

 
 
§ 20 – Enteignung 
 
Die Rechte und Pflichten Berlins als Antragssteller im Enteignungsverfahren nach dem Bau-
gesetzbuch nimmt die Senatsverwaltung für Finanzen wahr. Sie kann ihre Aufgaben 
auf die Bezirksämter übertragen. 
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§ 24 - Festlegung von Sanierungsgebieten 
 
(1) An die Stelle von Satzungen nach § 142 Abs. 3 und § 162 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetz-

buchs treten Rechtsverordnungen des Senats. Mit dem Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung werden die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets oder deren Aufhebung 
rechtsverbindlich. § 143 Abs. 1 Satz 1, 2, 3 Halbsatz 1 und Satz 4 sowie § 162 Abs. 2 Satz 
3 und 4 des Baugesetzbuchs finden keine Anwendung. 

(2) In der Rechtsverordnung ist – außer im vereinfachten Verfahren – auf die besonderen sa-
nierungsrechtlichen Vorschriften (§ 143 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 des Baugesetzbuchs) 
und auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- o-
der Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 
Abs. 2 des Baugesetzbuchs, § 32 Abs. 2 dieses Gesetzes) hinzuweisen. Die Verletzung 
ist bei dem für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen zuständigen Mitglied des Senats 
geltend zu machen. 

 
 
5.  Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der  Bekanntmachung vom 

8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt ge ändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900) 
§ 7h - Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierun gsgebieten und  
städtebaulichen Entwicklungsbereichen 

 
(1) Bei einem im Inland belegenen Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 

oder städtebaulichen Entwicklungsbereich kann der Steuerpflichtige abweichend von § 7 
Abs. 4 und 5 im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 
vom Hundert und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 vom Hundert der Herstel-
lungskosten für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 
des Baugesetzbuchs absetzen. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf Herstellungskos-
ten für Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung 
eines Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen, das wegen seiner geschichtlichen, künst-
lerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren Durchfüh-
rung sich der Eigentümer neben bestimmten Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der 
Gemeinde verpflichtet hat. Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen im Jahr 
des Abschlusses der Maßnahme und in den folgenden elf Jahren auch für Anschaffungs-
kosten in Anspruch nehmen, die auf Maßnahmen im Sinne der Sätze 1 und 2 entfallen, 
soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss eines obligatorischen Erwerbsvertrags 
oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt worden sind. Die erhöhten Abset-
zungen können nur in Anspruch genommen werden, soweit die Herstellungs- oder An-
schaffungskosten durch Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln 
nicht gedeckt sind. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist ein Restwert den Herstel-
lungs- oder Anschaffungskosten des Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden Wert 
hinzuzurechnen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich für das gesamte 
Gebäude nach dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßge-
benden Hundertsatz zu bemessen. 

 
(2) Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen nur in Anspruch nehmen, wenn er 

durch eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 für das Gebäude und die Maßnahmen nachweist. Sind ihm Zuschüsse aus 
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt worden, so hat die Bescheini-
gung auch deren Höhe zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der 
Bescheinigung gewährt, so ist diese entsprechend zu ändern. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgü-

ter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum stehende Räume ent-
sprechend anzuwenden. 


